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Vorwort 
Vorwort Vorwort  

Das Planungsrecht für Energieleitungsnetze befindet sich in einem grundlegenden Wandel. 
Nicht zuletzt ausgelöst durch die Ereignisse in Fukushima und den Ausstieg aus der Kernenergie 
hat der deutsche Gesetzgeber im Sommer 2011 überaus schnell – womöglich zu schnell – den 
infrastrukturplanungsrechtlichen Regelungsrahmen für grenz- und länderüberschreitende 
Höchstspannungsleitungen von Grund auf verändert. Leitmotive waren sowohl eine Beschleu-
nigung der Planungsverfahren als auch eine stärkere Einbindung der Öffentlichkeit zur Schaf-
fung von Transparenz und Akzeptanz.  

Ob die mit den Neuregelungen vom Gesetzgeber beabsichtigten Effekte eintreten werden, er-
scheint indes zweifelhaft – das zeigt bereits eine erste Zwischenbilanz zwei Jahre nach der ein- 
geleiteten „Energiewende“. Denn das nunmehr in die drei Teilschritte Bundesbedarfs- und -fach- 
planung sowie anschließende Planfeststellung unterteilte Regelungsregime bewirkt nicht aus 
sich heraus eine Beschleunigung der Planungsprozesse. Zwar werden die einzelnen Planungs- 
stadien voneinander getrennt, wodurch eine Entschlackung der jeweils nachfolgenden Stu- 
fe, insbesondere des konkreten Planfeststellungsverfahrens erreicht wird. Unberührt bleibt je- 
doch das – nunmehr auf unterschiedlichen Ebenen zu absolvierende – materiell-rechtliche Prü- 
fungsprogramm. Schnittstellen- und Abgrenzungsfragen kommen hinzu. Verstärkt wird dieser 
Befund durch die substantiell intensivierte, mehrfache Beteiligung der Öffentlichkeit auf je- 
der Ebene und die vom Gesetzgeber vorgesehene Konzentration des Rechtsschutzes auf die letzte 
planungsrechtliche Stufe der individuellen Ausbaumaßnahme. Dies alles führt dazu, dass die 
sich im Rahmen des Netzausbaus ergebenden rechtlichen Fragen eher mehr denn weniger ge-
worden sind. 

Darüber hinaus hat auch der Grad an Komplexität deutlich zugenommen. Diese Komplexität 
wird durch das EU-Recht weiter vergrößert, das die nationalen Planungsprozesse bislang vor 
allem über das Umweltrecht beeinflusst hat. Mit der vor kurzem verabschiedeten Verordnung 
(EU) Nr. 347/2013 zu Leitlinien für die transeuropäische Energieinfrastruktur verfolgt der europä-
ische Gesetzgeber nunmehr das weitergehende Ziel, unmittelbare Vorgaben für die Genehmi-
gung von Energieleitungsvorhaben von gemeinsamen Interesse zu statuieren. 

Das vorliegende Praxishandbuch greift diese Fragen umfassend auf, führt sie in einer  
praxisgerechten Darstellung zusammen und berücksichtigt dabei schon weitgehend die zuvor 
genannte EU-Verordnung. Die einzelnen Kapitel geben im Wesentlichen den Rechtsstand vom 
31. Mai 2013 wieder. Später veröffentlichte Literatur und Rechtsprechung konnten nur noch 
punktuell einbezogen werden. Dies gilt auch für das Gesetz zur Verbesserung der Öffentlich-
keitsbeteiligung und Vereinheitlichung von Planfeststellungsverfahren (BGBl. I S. 1399), das 
teilweise am 7. Juni 2013 in Kraft getreten ist, sowie das bei Drucklegung noch nicht verkündete 
Zweite Gesetz über Maßnahmen zur Beschleunigung des Netzausbaus Elektrizitätsnetze. 

Ein besonderer Schwerpunkt wurde bei der Bearbeitung auf die „neuen“ Instrumente der 
Bundesbedarfs- und Bundesfachplanung gelegt. Zudem wird aber auch der umwelt-, raumord-
nungs- sowie der planfeststellungsrechtliche Rahmen eingehend erörtert. Im abschließenden 
Rechtsschutzkapitel werden die Erkenntnisse der vorstehenden Abschnitte verarbeitet und in 
die jeweiligen Rechtsschutzkonstellationen eingeordnet. Den Rechtsanwendern aus den Berei-
chen Justiz, Behörden, Unternehmen und Anwaltschaft soll damit ein verlässliches Rüstzeug für 
die praktische Arbeit an die Hand gegeben werden.  

Die Herausgeber und Autoren dieses Praxishandbuchs sind Vertreter aus Wissenschaft und 
Praxis, die sich alle seit vielen Jahren mit planungsrechtlichen Fragestellungen befassen. Die 
Spiegelung des Adressatenkreises in der Auswahl der Autoren soll dazu dienen, ein für die täg- 
liche Arbeit hilfreiches Werk vorzulegen, das auf die besonderen Bedürfnisse der Leserschaft 
eingeht. Dabei geben die Autoren ausschließlich ihre persönlichen Auffassungen wieder, eine 
verbindlich vorgegebene „Praxishandbuchmeinung“ gibt es nicht. 
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 Faßbender/Leidinger 

Kapitel 1  
Einführung und Rechtsquellen 

Kapitel 1 Einführung und Rechtsquellen A. Einführung 

A. Einführung 
Faßbender/Leidinger 

I. Der Gegenstand des vorliegenden Handbuchs 
 

Gegenstand des vorliegenden Handbuchs ist die Planung und der Ausbau der Energiever-
sorgungsnetze. Der Begriff der Energieversorgungsnetze umfasst gem. § 3 Nr. 16 EnWG nicht 
nur die Elektrizitätsversorgungsnetze aller Spannungsebenen mit Ausnahme von Kundenanla-
gen,1 sondern auch die Gasversorgungsnetze, die wiederum in § 3 Nr. 20 EnWG näher definiert 
werden. Dabei geht es im vorliegenden Zusammenhang jedoch schon aus begrifflichen Gründen 
allein um die Fernleitungsnetze2 und Gasverteilernetze. 

Der Schwerpunkt der Darstellung liegt indessen eindeutig auf einer Darstellung und Ana-
lyse der Vorgaben, die für die Planung und den Ausbau der Leitungen des Übertragungsnet-
zes gelten. Hierunter fallen wiederum in Anlehnung an die Definition in § 3 Nr. 32 EnWG die 
Leitungen, die dem Transport von Elektrizität über ein Hoch- und Höchstspannungsnetz dienen. 
Wenn in diesem Handbuch also von Netzplanung und Netzausbau die Rede ist, so sind in aller 
Regel die Planung und der Ausbau des Hoch- und Höchstspannungsnetzes gemeint.  

 
 

II. Tatsächlicher und rechtlicher Hintergrund 
 

Diese Schwerpunktsetzung ist in tatsächlicher Hinsicht den enormen Herausforderungen ge-
schuldet, die sich aus der geplanten Energiewende für die Planung und den Ausbau der Lei-
tungen des Übertragungsnetzes ergeben.3  

 
 

1. Energiepolitischer Hintergrund 
Energiepolitisch stand das Thema Bedarfsplanung und Netzausbau jedoch bereits seit den Netz-
studien der Deutschen Energie-Agentur (dena) von 2005 und 2010 im Fokus. So hat die dena 
bereits im Jahre 2005 einen beschleunigten Ausbau des Stromnetzes zur Anbindung und Integ-
ration der steigenden Strommengen aus Windkraftanlagen gefordert.4 Während die dena-I-
Netzstudie 2005 einen Ausbaubedarf von 850 km an neuen Leitungstrassen bis 2015 im deut-
schen Übertragungsnetz ermittelt hatte, kam die 2010 veröffentlichte dena-II-Netzstudie5 zu dem 
Schluss, dass bei der Verwendung der etablierten 380 kV-Freileitungstechnik nicht 850 km, 
sondern 3.600 km Höchstspannungstrassen bis zum Jahr 2020 neu gebaut werden müssen.6 
 
_____ 
1 Diese werden in § 3 Nr. 24a und 24b EnWG näher definiert. 
2 Diese dienen gem. § 3 Nr. 19 EnWG dem Transport von Erdgas durch ein Hochdruckfernleitungsnetz. 
3 Vgl. dazu zuletzt auch Calliess/Dross, JZ 2012, 1002 ff.; Glaser, DVBl. 2012, 1238; Franke, in: FS Salje, S. 121 ff.; 
Wagner, DVBl. 2011, 1453 f. 
4 Vgl. dena, Energiewirtschaftliche Planung für die Netzintegration von Windenergie in Deutschland an Land und 
Offshore bis zum Jahr 2020, Köln 2005; ebenfalls in dieser Richtung und unter Hinweis auf die Anforderungen aus 
dem europäischen Verbundnetz de Witt, RdE 2006, 141 ff. 
5 „Integration erneuerbarer Energien in die deutsche Stromversorgung im Zeitraum 2015 bis 2020 mit Ausblick auf 
2025“ dena-II-Netzstudie, abrufbar unter: http://www.dena.de/index.php?id=935. 
6 BNetzA, Bericht gem. § 63 Abs. 1 EnWG zur Auswertung der Netzzustands- und Netzausbauberichte der deut-
schen Elektrizitätsübertragungsnetzbetreiber, S. 20.  
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Auch aus dem Energiekonzept der Bundesregierung vom September 2010 ergaben sich 
Folgerungen für eine forcierte Netzplanung. 

  
Praxistipp 
Das Energiekonzept der Bundesregierung von September 2010 ist online abrufbar unter: http://www.bundesregie 
rung.de/Content/DE/StatischeSeiten/Breg/Energiekonzept/dokumente.html.  

 
Danach soll der Anteil der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien am Bruttostromver-
brauch bis 2020 bereits 35% betragen und danach eine weitere Erhöhung von 50% bis 2030, 65% 
bis 2040 und 80% bis 2050 angestrebt werden.7 Dafür ist ein engpassfreier Transport des Stroms 
innerhalb Deutschlands Voraussetzung, weil nur so die Integration des Stroms aus erneuer-
baren Energien erreicht werden kann. Ein besonderes Problem stellt dabei die geographische 
Entkopplung von Verbrauchs- und Erzeugungsschwerpunkten dar, die schon für sich ge-
nommen einen erheblichen und zügigen Ausbau des Hoch- und Höchstspannungsnetzes erfor-
derlich macht.8 

Unterstrichen wurde im Energiekonzept der Bundesregierung aber auch, dass im Hinblick 
auf den grenzüberschreitenden Stromaustausch die Erfordernisse an den Netzausbau wei- 
ter angestiegen sind. Als zentrales Stromtransitland in Europa hat Deutschland eine besondere 
Rolle, was weitere Ausbaumaßnahmen und Netzverstärkungen erfordert. Schließlich ergeben 
sich gesteigerte Anforderungen für die Netzausbauplanung auch unter dem Aspekt der Versor-
gungssicherheit. Aufgrund der Anforderungen für den europäischen Elektrizitätsaustausch wird 
der Ausbau des deutschen Netzes für die Erhaltung der Systemstabilität in den angrenzenden 
Staaten als besonders relevant betrachtet.9 

Das Energiekonzept der Bundesregierung von 2010 wurde schließlich als Reaktion auf die 
Reaktorkatastrophe in Fukushima im Frühjahr 2011 weiter überarbeitet und in Richtung einer 
grundlegenden „Energiewende“ ergänzt, sodass die Dringlichkeit eines beschleunigten und be-
darfsgerechten Netzausbaus noch stärker offenbar wurde. 

Das im Juni 2011 dazu aufgelegte Maßnahmenprogramm der Bundesregierung10 umfasste 
u.a. die Vorgabe, ein bundesweites „Zielnetz 2050“ zu entwickeln, das alle wesentlichen Bereiche 
des notwendigen Netzausbaus beinhaltet. Diese strategische Planung soll insbesondere die weitere 
Entwicklung des Bestandsnetzes, die Planung für neue „Stromautobahnen“ von Norden nach Sü-
den, die Netzanbindung für Offshore-Windparks und die Integration des deutschen Netzes in den 
europäischen Verbund enthalten. Zur Konkretisierung des „Zielnetzes 2050“ sollten die Netzbe-
treiber zu einer gemeinsamen, zehnjährigen Netzausbauplanung verpflichtet werden. In einem  
zweiten Schritt sollte eine Bundesfachplanung für die Übertragungsnetze eingeführt werden. 

Diese energiepolitischen Vorgaben sind im Hinblick auf die Bedarfs- und Netzausbaupla-
nung in den Vorschriften der §§ 12a–e EnWG durch das Gesetz zur Neuregelung energiewirt-
schaftlicher Vorschriften vom 26.7.2011 umgesetzt worden.11 Hierdurch wurden gleichzeitig auch 
Vorgaben des sog. 3. Binnenmarktpakets12 in nationales Recht umgesetzt. 
 
_____ 
7 Vgl. Energiekonzept der Bundesregierung, S. 5, abrufbar unter: http://www.bmu.de/files/pdfs/allgemein/appli 
cation/pdf/energiekonzept_bundesregierung.pdf. Dieses Ziel wurde später dann auch im EEG normativ fixiert; vgl. 
unten Rn 107. 
8 Vgl. Steinbach/Steinbach, Einleitung Rn 2; zum Problem auch Löwer, 2010/Bettzüge, S. 14 ff. 
9 BT-Drucks. 16/10491, S. 9.  
10 Eckpunktepapier der Bundesregierung zur Energiewende vom 6.6.2011, abrufbar unter: http://www.bmu.de/ 
themen/klima-energie/energiewende/beschluesse-und-massnahmen/der-weg-zur-energie-der-zukunft-sicher-
bezahlbar-und-umweltfreundlich. 
11 Gesetz zur Neuregelung energiewirtschaftsrechtlicher Vorschriften vom 26.7.2011 (BGBl. I S. 1554). 
12 Näher dazu unten Rn 46 ff. sowie ausführlich Kap. 3 Rn 227 ff. 
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2. Defizite im Planungsrecht 
Neben den unionsrechtlichen Vorgaben und energiepolitisch indizierten Gründen für eine 
grundlegende Novellierung der Netzplanung waren es schließlich auch Defizite im bestehen-
den Planungsrecht, die eine umfassende Reform der Regelungen zur Netzplanung bewirkt  
haben. So hat die EU-Kommission in ihrem Ende 2010 vorgelegten „Konzept für ein integrier- 
tes europäisches Energienetz“ kritisiert, dass nationale Netzausbaumaßnahmen einer großen 
Komplexität in Bezug auf Planungs- und Genehmigungsverfahren unterliegen und von einem 
einheitlichen und bedarfsgerechten Planungs- und Realisierungsprozess nicht gesprochen wer-
den könne.13 

Auch der Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU) beklagte in seinem Sondergutachten 
von Januar 2011 die Defizite des zersplitterten Zulassungssystems für Netzausbauvorhaben 
und forderte eine weitere Reform auf Gesetzesebene.14 Nach Auffassung des Sachverständigen- 
rates ist als zentrale Schwäche des bisherigen Rechtsrahmens der Zeitverlust anzuprangern, der 
durch zersplitterte Verfahren in Form von Doppelprüfungen auf der Ebene der Raumplanung 
einerseits und der energiewirtschaftlichen Fachplanung im Rahmen des Planfeststellungsver-
fahrens gem. §§ 43 ff. EnWG andererseits erfolge. Weitere Komplexität und zeitliche Dauer15 er-
lange das Raumordnungsverfahren schließlich durch das auf dieser Ebene vorgesehene integ-
rierte Verfahren über die Durchführung einer strategischen Umweltprüfung.16 Damit verliere das 
Raumordnungsverfahren seinen ursprünglichen Charakter als rein behördeninternes Abstim-
mungsverfahren und wandle sich zu einem detailbezogenen, quasi fachplanerischen Verfahren, 
dessen Unterscheidung zum abschließenden Planfeststellungsverfahren für Außenstehende 
kaum nachvollziehbar sei. 

Diese Kritik hat der Gesetzgeber in Bezug auf die Netzplanung aufgenommen und damit 
zugleich den energiepolitischen Forderungen nach einem neuen Konzept für die Bedarfs- und 
Netzplanung entsprochen. Das im Juli 2011 vom Bundestag verabschiedete Gesetzespaket zur 
Energiewende führte zum einen zu einer Novellierung des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG), 
in das nunmehr Regelungen über die Bedarfsplanung aufgenommen wurden (§§ 12a ff. EnWG),17 
und zum anderen zum Erlass des Netzausbaubeschleunigungsgesetzes Übertragungsnetz (NA-
BEG),18 das an die Feststellungen im Bundesbedarfsplan anknüpft und eine Bundesfachplanung 
– anstelle von Raumordnungsverfahren – für den Netzausbau einführt. 

 
 
 
 

 
_____ 
13 Die „Mitteilung der Kommission zu Infrastrukturprioritäten bis 2020 und danach – ein Konzept für ein integrier-
tes europäisches Energienetz“ vom 17.11.2010 nennt komplexe Planungs- und Genehmigungsverfahren als Haupt-
grund für die meisten Verzögerungen bei den Leitungsausbauvorhaben von europäischem Interesse, vgl. KOM 
(2010), 677 S. 15. 
14 Vgl. Sondergutachten des Sachverständigenrates für Umweltfragen „Wege zur 100% erneuerbaren Stromver-
sorgung“, vom 18.2.2011, BT-Drucks. 17/4890, S. 306. Trotz der Beschleunigungselemente im Infrastrukturpla-
nungsbeschleunigungsgesetz vom 9.12.2006 (BGBl. I S. 2833) waren noch immer Verzögerungen auf der Ebene der 
Planungs- und Genehmigungsverfahren und bei der Realisierung des Leitungsausbaus zu konstatieren; vgl. BT-
Drucks. 17/6073, S. 18; Moench/Ruttloff, NVwZ 2011, 1040; Calliess/Dross, JZ 2012, 1002, 1003 f. 
15 Raumordnungsverfahren dauern bis zu 27 Monate und allein die Vorbereitung von Planfeststellungsverfahren 
kann mehr als 4 Jahre betragen, vgl. Steinbach/Steinbach, Einleitung Rn 43 ff.  
16 Appel, UPR 2011, 406, 407; zudem Sondergutachten des Sachverständigenrates für Umweltfragen vom 18.2.2011 
„Wege zur 100% erneuerbaren Stromversorgung“, BT-Drucks. 17/4890, S. 307.  
17 Vgl. das Gesetz zur Neuregelung energiewirtschaftsrechtlicher Vorschriften vom 26.7.2011 (BGBl. I S. 1554). 
18 Art. 1 des Gesetzes über Maßnahmen zur Beschleunigung des Netzausbaus Elektrizitätsnetze (NABEEG) vom 
28.7.2011 (BGBl. I S. 1690). 

11 

12 

13 



4  Kapitel 1 Einführung und Rechtsquellen 

Faßbender/Leidinger 

B. Rechtsquellen und Rechtsetzungskompetenzen 
B. Rechtsquellen und Rechtsetzungskompetenzen 

I. Kein einheitliches „Netzplanungsrecht“ 
 

Diese Entwicklungen haben im Verbund mit dem Erlass des Energieleitungsausbaugesetzes 
(EnLAG) am 21.8.200919 dazu beigetragen, dass es bis heute kein einheitliches Netzplanungs-
recht gibt. Denn seither sind selbst die speziellen energiewirtschaftsrechtlichen Grundlagen für 
die Planung und den Ausbau des Übertragungsnetzes nicht nur im EnWG, sondern ggf. auch 
im EnLAG oder im NABEG zu suchen. Hinzu kommen spezielle Rechtsgrundlagen für die  
Planung und den Ausbau von Energieversorgungsleitungen in der AWZ der BRD sowie für die  
Leitungen des Bahnstromnetzes.20 Nicht unerwähnt bleiben dürfen überdies die allgemeinen 
rechtlichen Vorgaben, insbesondere des Raumordnungsrechts und des Umweltrechts, die auch 
sonst bei raumbedeutsamen Vorhaben zu beachten sind. Dies ist wiederum mitursächlich  
dafür, dass die Rechtsquellen der Netzplanung und des Netzausbaus nicht nur auf der Ebene 
des nationalen Rechts, sondern auch auf der Ebene des Europa- und Völkerrechts zu suchen 
sind. 

 
 

II. Vorgaben des Völkerrechts 
 

Auf der Ebene des Völkerrechts sind zumindest die folgenden völkerrechtlichen Verträge zu er-
wähnen: 

 
 

1. Vertrag über die Energiecharta  
Spezielle völkerrechtliche Regelungen für den Energiebereich enthält der Vertrag über die Ener-
giecharta vom 17.12.1994,21 der nach seinem Art. 2 den rechtlichen Rahmen für die Förderung 
langfristiger Zusammenarbeit im Energiebereich auf der Grundlage der gegenseitigen Ergänzung 
und des gegenseitigen Nutzens schaffen soll. Der Energiechartavertrag ist ein multilateraler völ-
kerrechtlicher Vertrag mit zurzeit 51 Unterzeichnerstaaten und der EU.22 

Ein zentrales Element des Vertrags bilden seine Vorschriften zum Energietransit. Danach 
sind die Vertragsstaaten u.a. verpflichtet, den Transit von Primärenergieträgern und Energie- 
erzeugnissen – z.B. mittels Pipelines oder Elektrizitätsleitungen23 – im Einklang mit dem Grund-
satz der Transitfreiheit und ohne Unterscheidung hinsichtlich des Ursprungs, der Bestimmung 
oder des Eigentums zu erleichtern, ohne unangemessene Verzögerungen, Beschränkungen oder 
Abgaben aufzuerlegen.24 Ferner sollen die Vertragsparteien die zuständigen Stellen zur Zusam- 
menarbeit in folgenden Bereichen ermutigen:  
– Modernisierung der Energiebeförderungseinrichtungen, die zum Transit von Primärenergie-

trägern und Energieerzeugnissen erforderlich sind; 
– Entwicklung und Betrieb von Energiebeförderungseinrichtungen, mit denen das Gebiet von 

mehr als einer Vertragspartei versorgt wird; 

 
_____ 
19 Näher dazu unten Kap. 2 Rn 16, Kap. 3 Rn 203 ff. und Kap. 10 Rn 14 ff. 
20 Vgl. zum Ganzen den Überblick in Kap. 2 Rn 58 ff. und 67 ff. 
21 BGBl. II 1997 S. 5. 
22 Näher dazu Danner/Theobald/Danner/Theobald, Annex. Vertrag über die Energiecharta, Rn 1. 
23 Danner/Theobald/Danner/Theobald, Annex. Vertrag über die Energiecharta, Rn 27. 
24 Vgl. Art. 7 Abs. 1 sowie die Konkretisierung in Art. 7 Abs. 3 des Vertrags über die Energiecharta. 
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– Maßnahmen zur Milderung der Auswirkungen von Ausfällen bei der Versorgung mit Primär-
energieträgern und Energieerzeugnissen; 

– Erleichterung des Verbundes von Energiebeförderungseinrichtungen.25 
 
Die Vertragsparteien sind allerdings nicht verpflichtet, den Bau oder die Änderung von Ener-
giebeförderungseinrichtungen oder einen neuen oder zusätzlichen Transit durch bestehende 
Energiebeförderungseinrichtungen zu gestatten, wenn gegenüber den anderen Vertragsparteien 
der Nachweis erbracht wird, dass dies die Sicherheit und Effizienz ihrer Energienetze einschließ-
lich der Versorgungssicherheit gefährden würde. 26 

Schon bald nach Inkrafttreten des Energiechartavertrags im Jahre 1998 kamen die Vertrags-
parteien überein, die bestehenden Transitbestimmungen weiter auszubauen.27 Ein erstes Ergeb-
nis war die Ausarbeitung sog. Modell-Transitverträge. Demgegenüber konnten die Verhand-
lungen zum sog. Transitprotokoll bislang noch nicht zum Abschluss gebracht werden. 

Weitere zentrale Bestandteile des Vertrags sind die Vorschriften zum Investitionsschutz, 
die ausländischen Investoren u.a. einen Anspruch auf Inländerbehandlung, Meistbegünstigung 
sowie faire und gerechte Behandlung gewähren, sowie die Vorschriften über die Streitschlich-
tung, die nicht nur auf Streitigkeiten zwischen den Vertragsparteien, sondern auch auf Streitig-
keiten zwischen Investoren und Gaststaaten Anwendung finden.28 

 
 

2. Seerechtsübereinkommen 
Das Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen (SRÜ) vom 10.12.198229 ist am 16.11.1994 
in Kraft getreten und teilt das Meer in verschiedene Zonen ein, in denen den Küstenstaaten 
auch jenseits der zum Hoheitsgebiet zählenden Küstengewässer mit abnehmender Tendenz be-
stimmte hoheitliche Befugnisse zugestanden werden.30 Danach erstrecken sich die Befugnisse 
der Anrainerstaaten in der AWZ gem. Art. 58 Abs. 1 SRÜ auch auf die Verlegung unterseeischer 
Kabel und Rohrleitungen, die den Staaten in Art. 87 Abs. 1 lit. c) SRÜ, vorbehaltlich des 
Teils VI, auch auf der Hohen See ausdrücklich erlaubt ist.31 

 
 

3. Umweltvölkerrechtliche Verträge 
Von den zahlreichen völkerrechtlichen Verträgen, die auf dem Gebiet des Umweltrechts ge-
schlossen wurden,32 ist im hier interessierenden Zusammenhang zunächst das Kyoto-Protokoll 
vom 11.12.199733 zur Klimarahmenkonvention zu nennen, weil es mit seiner konkreten Verpflich-
tung, die Treibhausgas-Emissionen um mindestens 5% gegenüber dem Niveau von 1990 zu  
reduzieren, gleichsam den völkerrechtlichen Anstoß für die zuvor beschriebene Energiewende  
 
 
 
_____ 
25 Vgl. Art. 7 Abs. 2 des Vertrags über die Energiecharta. 
26 Vgl. Art. 7 Abs. 5 des Vertrags über die Energiecharta. 
27 Näher dazu Danner/Theobald/Danner/Theobald, Annex. Vertrag über die Energiecharta, Rn 28 ff. 
28 Vgl. Art. 10–17 und 28–28 des Vertrags über die Energiecharta. Näher dazu Danner/Theobald/Danner/Theobald, 
Annex. Vertrag über die Energiecharta, Rn 11 ff. und 34 ff. 
29 BGBl. II 1994 S. 1798. 
30 Näher dazu sowie zur Umsetzung und zur rechtlichen Bedeutung des SRÜ in der BRD Landmann/Rohmer/ 
Faßbender, § 3 WHG Rn 31 ff. und 44b ff. 
31 Näher zur konkreten Bedeutung dieser Vorschriften unten Kap. 10 Rn 77 ff. 
32 Vgl. dazu hier nur Koch/Buck/Verheyen, § 1 Rn 41 ff. 
33 BGBl. II 2002 S. 967. 
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gegeben hat. Das Kyoto-Protokoll ist allerdings Ende 2012 ausgelaufen und das Ringen um ein 
neues globales Klimaschutzübereinkommen dauert noch an.34 

Die sog. Aarhus-Konvention über den Zugang zu Informationen, die Öffentlichkeitsbeteili-
gung an Entscheidungsverfahren und den Zugang zu Gerichten in Umweltangelegenheiten vom 
8.8.200735 zielt, wie sich bereits an der Bezeichnung ablesen lässt, u.a. darauf ab, die Öffentlich-
keitsbeteiligung an Entscheidungsverfahren und den Zugang zu Gerichten in Umweltangele-
genheiten zu verbessern. Dies wirkt sich in Deutschland vor allem auf die Rechtsschutzmöglich-
keiten von anerkannten (Umwelt-) Vereinigungen aus.36 

Schließlich ist wegen der erheblichen Bedeutung der Umweltverträglichkeitsprüfung für 
Netzplanung und Netzausbau noch auf das sog. Espoo-Übereinkommen über die Umweltver-
träglichkeitsprüfung im grenzüberschreitenden Rahmen vom 25.2.199137 hinzuweisen.38 

 
 

III. Die Kompetenzen auf EU-Ebene 
 

Die Frage der primärrechtlichen Kompetenzen stellt sich auf EU-Ebene in sehr grundsätzlicher 
Hinsicht. Denn nach dem in Art. 5 Abs. 1 S. 1 und Abs. 2 S. 2 EUV normierten Prinzip der be-
grenzten Einzelermächtigung darf die EU nur innerhalb der Grenzen der Zuständigkeiten tätig 
werden, die die Mitgliedstaaten ihr in den Verträgen zur Verwirklichung der darin niedergeleg-
ten Ziele übertragen haben. Dies hat, wie Art. 5 Abs. 2 S. 2 EUV ausdrücklich klarstellt, zur Folge, 
dass alle der Union nicht in den Verträgen übertragenen Zuständigkeiten bei den Mitgliedstaa-
ten verbleiben. 

 
 

1. Allgemeines 
Ein zentrales Ziel der EU-Energiepolitik war und ist es, die Realisierung des Binnenmarkts 
(Art. 26 Abs. 2 AEUV) auch im Energiesektor voranzutreiben. Art. 194 Abs. 1 AEUV verpflichtet 
die Union ausdrücklich zu einer Energiepolitik, die das Funktionieren des Energiemarkts  
sicherstellt und die Interkonnektion der Energienetze in der Union fördert.39 Erst eine leis-
tungsfähige, europaweit kompatible und vernetzte Infrastruktur auch auf dem Gebiet der Ener-
gieversorgung kann die Vorteile eines liberalisierten Binnenmarkts voll zur Geltung bringen. 
Anderenfalls verkümmern die Grundfreiheiten der Art. 34 ff. AEUV zu einem nudum ius.40  

Vor diesem Hintergrund hat die Energiepolitik der Kommission seit ihrem Binnenmarkt-
Weißbuch von 1985 in einer Vielzahl von Dokumenten die Bedeutung moderner, europaweit 
abgestimmter Infrastrukturnetze für die Entfesselung der Binnenmarktkräfte wiederholt be-
tont.41 Der Auf- und Ausbau transeuropäischer Netze im Bereich der Energieinfrastruktur zur 
Verwirklichung einer sicheren, nachhaltigen und wettbewerbsfähigen Energieinfrastruktur ge-
hört mithin zu den Kernzielen europäischer Energiepolitik, die die Union seit Jahrzehnten 
durch ihre Institutionen auf unterschiedlichsten Wegen fordert und fördert.42 Mit der im Jah-
 
_____ 
34 Näher dazu Falke, ZUR 2013, 182, 187. 
35 BGBl. II S. 1392. Instruktiv zu Inhalten und (ersten) Konsequenzen von Danwitz, NVwZ 2004, 272 ff.  
36 Näher dazu Leidinger, NVwZ 2011, 1345 ff.; Durner/Paus, NuR 2012, 325 ff.; Ekardt, NVwZ 2012, 530 ff.; Kment, 
NVwZ 2012, 325 ff. sowie unten Kap. 13 Rn 319. 
37 BGBl. II 2002 S. 1406. 
38 Vgl. dazu unten Kap. 8 Rn 7. 
39 Baur/Salje/Schmidt-Preuß/Schmidt-Preuß, Kap. 10 Rn 8. 
40 Ähnlich Streinz/Schäfer/Schröder, Art. 170 AEUV Rn 7. 
41 Streinz/Schäfer/Schröder, Art. 170 AEUV Rn 7. 
42 Calliess/Ruffert/Calliess, Art. 170 AEUV Rn 2. 
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re 2008 erfolgten Verschärfung ihrer Umweltziele – 20% Verringerung der Treibhausgasemis- 
sionen, 20% Verbesserung der Energieeffizienz und 20% Erhöhung des Anteils der erneuerbaren 
Energien am Energieendverbrauch bis 2020 – ist der politische Druck auf die Verwirklichung 
eines vollständig integrierten Energiebinnenmarkts mit einer funktionierenden europäi-
schen Netzinfrastruktur noch weiter gestiegen.43 

Im Bereich des Unionsrechts existiert auf Vertragsebene mit Art. 194 AEUV nunmehr ein be-
sonderer Kompetenztitel für die Energiepolitik und ihre Ziele, es fehlen aber explizite Vorgaben 
für eine im Verhältnis der Mitgliedstaaten koordinierte Prüfung und Planung des Bedarfs 
in Bezug auf Energieversorgungsnetze. Art. 194 AEUV normiert das Ziel, nicht aber den Weg zu 
einer verbesserten Netzplanung und einem koordinierten Netzausbau in Europa (näher dazu im 
Folgenden unter 2., Rn 29 ff.). Die Bestimmungen über den Auf- und Ausbau transeuropäischer 
Netze in Art. 170 ff. AEUV enthalten Rahmenregelungen, die der Förderung ihres Ausbaus die-
nen. Ein konkretes Verfahren für die eigentliche Bedarfsermittlung und Bedarfsprüfung ist indes 
nicht vorgegeben (näher dazu im Folgenden unter 3., Rn 33 ff.). Schließlich ist auf die Kompe-
tenzen im Bereich der Umweltpolitik hinzuweisen (näher dazu im Folgenden unter 4., Rn 42). 

 
 

2. Der (neue) Kompetenztitel „Energiepolitik“ (Art. 194 AEUV) 
Der am 1.12.2009 in Kraft getretene Vertrag von Lissabon enthält in Art. 194 AEUV erstmals eine 
eigenständige Ermächtigungsgrundlage,44 die zudem die vier Kernziele der EU-Energiepolitik 
definiert.45 Sie zielt darauf ab, im Geiste der Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten im Rahmen 
des Binnenmarkts und unter Beachtung des Umweltschutzes, funktionierende Energiemärkte 
sicherzustellen, die Energieversorgungssicherheit in der Union zu gewährleisten, Energieeffi-
zienz und Energieeinsparungen sowie neue und erneuerbare Energiequellen sowie die Inter-
konnektion der Energienetze zu fördern. Die Kompetenz zur Förderung der Interkonnektion der 
Energienetze wird als weitere notwendige Unionszuständigkeit auf dem Weg zur Verwirklichung 
eines funktionierenden Energiebinnenmarkts betrachtet, d.h. sie ist unabdingbare Vorausset-
zung zur Verwirklichung der anderen in Art. 194 Abs. 1 AEUV genannten Ziele.46 Inhaltlich geht 
die in Art. 194 Abs. 1 AEUV nunmehr explizit normierte Unionskompetenz zur Förderung der 
Interkonnektion der Energienetze indes nicht über die bereits vor Inkrafttreten des Lissabon-
Vertrags bestehenden Unionskompetenzen in diesem Sektor hinaus.47 

Praktisch bedeutsam ist die Frage, ob neben Art. 194 AEUV noch Raum für die Heranzie-
hung der fortbestehenden „energieneutralen“ Kompetenznormen des Art. 114 AEUV (Harmoni-
sierungskompetenz), des Art. 122 AEUV (wirtschaftspolitische „Notkompetenz“) oder des Art. 192 
AEUV (umweltpolitische Kompetenz) bzw. der Abrundungskompetenz des Art. 352 AEUV bleibt. 
Die Frage ist im Ergebnis zu verneinen, da Art. 194 AEUV insoweit als lex specialis anzusehen 
ist.48 

 
_____ 
43 Vgl. Erwägungsgrund 6 der Entscheidung 1364/2006/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
6.9.2006 zur Festlegung von Leitlinien für die transeuropäischen Energienetze und zur Aufhebung der Entschei-
dung 96/391/EG und der Entscheidung Nr. 1229/2003/EG. 
44 Baur/Salje/Schmidt-Preuß/Schmidt-Preuß, Kap. 10 Rn 6. Zur Reichweite der Energiekompetenz der EU aus 
Art. 194 AEUV vgl. EuGH, Urt. v. 6.9.2012 – C-490/10 – EnWZ 2012, 29 ff. 
45 Baur/Salje/Schmidt-Preuß/Schmidt-Preuß, Kap. 10 Rn 7. 
46 Streinz/Bings, Art. 194 AEUV Rn 29. 
47 Auch die zuvor von der Kommission herangezogenen primärrechtlichen Kompetenznormen, insbesondere die 
allgemeine Rechtsgrundlage zur Harmonisierung des Binnenmarkts in Art. 95 EGV (jetzt Art. 114 AEUV) und der 
Grundsatz der geteilten Kompetenzen im Energiesektor (jetzt Art. 4 Abs. 2 lit. i) AEUV), berechtigten die Union auch 
bislang schon, ihre energiepolitischen Ziele umzusetzen. 
48 Baur/Salje/Schmidt-Preuß/Schmidt-Preuß, Kap. 10 Rn 13; Kahl, EuR 2009, 601, 617 f. 
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Art. 194 Abs. 2 AEUV enthält eine Rechtsetzungskompetenz der Union zur Verwirklichung 
der Ziele aus Abs. 1, d.h. insbesondere auch zur Förderung der Interkonnektion der Energienet-
ze. Die gem. Art. 4 Abs. 2 lit. i) und h) AEUV konkurrierende Kompetenz der Union im Energie-
sektor und das in Art. 194 Abs. 1 AEUV ausdrücklich normierte Gebot, im Geiste der Solidarität 
zwischen den Mitgliedstaaten zu handeln, unterstreicht den Koordinierungsbedarf, der insbe-
sondere beim Ausbau länderübergreifender Infrastrukturnetze entsteht.49  

Insoweit ist festzuhalten, dass das Primärrecht eine Kompetenzgrundlage für einen koor- 
dinierten Planungsprozess auch im Bereich der Interkonnektion der Energienetze bereithält, 
d.h., ein zwischen Union und Mitgliedstaaten abgestimmtes Vorgehen erlaubt. Voraussetzung 
dabei ist, dass der Vorbehalt der zwischen Union und Mitgliedstaaten geteilten Kompetenzen 
sowie die Kompetenzabgrenzung zu anderen Vertragsregelungen gewahrt bleibt und dass im 
Geist der Solidarität der Mitgliedstaaten gehandelt wird. 

 
 

3. Der Kompetenztitel „Transeuropäische Netze“ (Art. 170–172 AEUV) 
Daneben enthalten die Art. 170–172 AEUV mit den Bestimmungen über die Beiträge der Union zum 
Auf- und Ausbau der transeuropäischen Netze spezielle Kompetenznormen in Bezug auf die 
Energieinfrastruktur, die dem allgemeinen Kompetenztitel für die EU-Energiepolitik in Art. 194 
AEUV vorgehen, soweit es um konkrete Maßnahmen zur Verbesserung der Versorgungssicherheit 
oder die Interkonnektion der Energienetze geht.50 Während Art. 170 AEUV die Ziele und Grund- 
sätze der europäischen Netzpolitik beschreibt, nennt Art. 171 AEUV mögliche Instrumente zu ihrer  
Umsetzung. Art. 172 AEUV regelt schließlich das Rechtsetzungsverfahren in diesen Fällen. 

Die Art. 170–172 AEUV unterstreichen die Notwendigkeit, durch grenzüberschreitende Pla-
nung die bisher vorherrschende, in nationalen Räumen denkende Infrastrukturpolitik zu über-
winden und einen Verbund zu errichten.51 Allerdings ist die Kompetenz der Union im Bereich 
der transeuropäischen Netze keine ausschließliche, sondern gem. Art. 4 Abs. 2 lit. h) AEUV –  
wie im Bereich der Energiepolitik – eine zwischen der Union und ihren Mitgliedstaaten geteilte  
Zuständigkeit.52 Überdies spricht Art. 170 Abs. 1 AEUV ausdrücklich davon, dass die Union zum 
Auf- und Ausbau der Netze „beiträgt“, also keine originäre, von nationaler Planung losge- 
löste Infrastrukturpolitik betreiben darf.53 

Tatbestandlich beziehen sich die Regelungen in den Art. 170–172 AEUV auf transeuro- 
päische Netze.54 Entsprechend der Vorgabe eines „Beitrags“ sind die Instrumente der Union zur 
Verwirklichung der Ziele aus Art. 170 AEUV auf den Erlass von Leitlinien, Aktionen zur Harmo-
nisierung technischer Normen und finanzielle Unterstützung begrenzt.  

 
 

a) Leitlinien und „Aktionen“ gem. Art. 171 Abs. 1 AEUV  
Laut Art. 171 Abs. 1 S. 1, 1. Spiegelstrich AEUV stellt die Union zur Erreichung der Ziele des 
Art. 170 AEUV eine Reihe von Leitlinien auf, in denen die Ziele, die Prioritäten und die Grund- 
 
_____ 
49 Geiger/Khan/Kotzur/Kotzur, Art. 194 AEUV Rn 7. 
50 Vgl. Streinz/Schäfer/Schröder, Art. 170 AEUV Rn 9; a.A. Calliess/Ruffert/Calliess, Art. 171 AEUV Rn 14; differen-
zierend Kahl, EuR 2009, 601, 618. Offengelassen wird die Frage von Schwarze/Hirsbrunner, Art. 194 AEUV Rn 26, der 
freilich zutreffend darauf hinweist, dass mit Blick auf das Rechtsetzungsverfahren keine Unterschiede bestehen. 
51 Streinz/Schäfer/Schröder, Art. 170 AEUV Rn 5. 
52 Calliess/Ruffert/Calliess, Art. 170 AEUV Rn 3. 
53 Streinz/Schäfer/Schröder, Art. 170 AEUV Rn 29. 
54 Der Terminus „transeuropäisch“ im Gegensatz zu „gemeinschaftlich“ macht deutlich, dass die Netzentwicklung 
über die Außengrenze der Union auch die benachbarten Drittstaaten erreichen soll, vgl. Streinz/Schäfer/Schröder, 
Art. 170 AEUV Rn 5. 
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züge der im Bereich der transeuropäischen Netze in Betracht gezogenen Aktionen erfasst wer-
den. In diesen Leitlinien können auch Vorhaben von gemeinsamem Interesse ausgewiesen wer-
den, was Rechtsfolgen für ihre weitere Planung und Finanzierung auszulösen vermag.55 

Die Rechtsnatur dieser Leitlinien ist im Einzelnen umstritten.56 Entscheidend ist aber, dass 
diese Leitlinien einerseits rechtlich unmittelbar verbindlich sind, weshalb ihnen auch im 
nationalen Recht eine planungsleitende Wirkung zukommt.57 Andererseits dürfen sie die 
Planungshoheit der Mitgliedstaaten, wie sich bereits aus dem Begriff „Leitlinien“ ergibt, nicht 
durch Detailvorgaben allzu sehr beschränken,58 zumal sich auch die Leitlinien auf einen „Bei-
trag“ zur Verwirklichung des Energiebinnenmarkts beschränken müssen. Daher kann sich aus 
Leitlinien zwar ein grober Flächenkorridor für mögliche Trassen anhand bestimmter Fix-
punkte ergeben, nicht aber kann eine grundstücksscharfe Vorgabe auf dieser Basis erfol- 
gen. 

Prioritär sind Vorhaben dann, wenn sie zur Beseitigung von Engpässen und Lücken in den 
nationalen Netzen vordringlich und dabei technisch, organisatorisch und finanziell so ausgereift 
sind, dass ihr Bau in unmittelbarer Zukunft beginnen kann.59 Projekte dienen dem „gemeinsa-
men Interesse“, wenn sie den Zielen des Art. 170 AEUV besonders förderlich sind, vor allem der 
Verwirklichung des Binnenmarkts mit dem effizienteren Verbund der einzelstaatlichen Netze.60 
Sie gelten als genuin europäisch, wenn sie sowohl der Union als auch den einzelnen Mitglied-
staaten nutzen, wofür die sprachliche Fassung „gemeinsam“, in Unterschied zu „gemeinschaft-
lich“ spricht.61 

Neben den Leitlinien eröffnet Art. 171 Abs. 1 S. 1, 2. Spiegelstrich AEUV auch die Möglich-
keit, die Interoperabilität der europäischen Netze durch weitere „Aktionen“, insbesondere im 
Bereich der Harmonisierung technischer Normen, zu fördern. Hierbei handelt es sich, wie sich 
aus Art. 172 Abs. 1 AEUV ergibt, um eine eigenständige Ermächtigungsgrundlage zur Har-
monisierung technischer Normen der Energieinfrastruktur. Daher kann die EU auf dieser 
Grundlage auch Richtlinien oder Verordnungen erlassen,62 und zwar ohne vorher entsprechende 
Leitlinien aufstellen zu müssen.63 

 
 

b) Koordinierung von Maßnahmen gem. Art. 171 Abs. 2 AEUV 
Neben der Kompetenzgrundlage für Instrumente zur Förderung des Ausbaus transeuropäischer 
Netze enthält Art. 171 Abs. 2 AEUV eine ausdrückliche Regelung im Hinblick auf die Koordinie-
rung von nationalen Maßnahmen einerseits und Maßnahmen auf der EU-Ebene andererseits.64 
Diese Koordinierungsregelung ist Ausdruck der Erkenntnis, dass unionale und nationale Maß-
nahmen zum Auf- und Ausbau der transeuropäischen Netze nur dann einen Mehrwert erzielen 
 
_____ 
55 Vgl. Art. 171 Abs. 1 S. 1, 3. Spiegelstrich AEUV, wonach dann besondere finanzielle Fördermöglichkeiten durch 
die Union bestehen.  
56 Dazu ausführlich Kap. 3 Rn 31 ff. 
57 Vgl. ausführlich Kap. 10 Rn 52 ff. zur Frage, wie sich die auf dieser Grundlage erlassenen TEN-E-Leitlinien auf 
die Planrechtfertigung bei der Planfeststellung auswirken. 
58 Streinz/Schäfer/Schröder, Art. 170 AEUV Rn 6. 
59 Streinz/Schäfer/Schröder, Art. 170 AEUV Rn 11. 
60 Streinz/Schäfer/Schröder, Art. 170 AEUV Rn 12. 
61 Streinz/Schäfer/Schröder, Art. 170 AEUV Rn 12. 
62 Streinz/Schäfer/Schröder, Art. 170 AEUV Rn 29 f. 
63 Vgl. EuGH, Urt. v. 26.3.1996 – C-271/94 – Slg. 1996, I-1689 Rn 26 f. 
64 Art. 171 Abs. 2 AEUV lautet: „Die Mitgliedstaaten koordinieren untereinander in Verbindung mit der Kommission 
die einzelstaatlichen Politiken, die sich erheblich auf die Verwirklichung der Ziele des Artikels 170 auswirken können. 
Die Kommission kann in enger Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten alle Initiativen ergreifen, die dieser Koordinie-
rung förderlich sind.“ 
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können, wenn alle beteiligten Ebenen eng und vertrauensvoll zusammenarbeiten.65 Dies gilt 
umso mehr, als dass die Mitgliedstaaten die Herren der maßgeblichen Planungsverfahren 
bleiben.66  

Trotz der gemeinsamen Koordinierungspflicht enthält auch Art. 171 Abs. 2 AEUV keine spe-
zifischen Vorgaben für einen harmonisierten Planungsprozess, der beginnend mit der Er-
mittlung des Bedarfs dafür Methoden und Verfahren festlegt und sodann Vorgaben für die Um-
setzung der Planung beschreibt. Einzige Vorgabe ist die Förderung des Binnenmarkts. Insofern 
hat die Kommission auch kein einseitiges Bestimmungsrecht, denn nach Art. 171 Abs. 2 S. 2 
AEUV kann sie „zur Förderung der Koordinierung“ Initiativen lediglich „in enger Abstimmung mit 
den Mitgliedstaaten“ ergreifen. Das bedeutet indes im Gegenschluss, dass ein harmonisierter 
Planungsprozess unter Einschluss einer Bedarfsprüfung auch nach Art. 171 Abs. 2 AEUV grund-
sätzlich möglich und zulässig ist.  

 
 

4. Der Kompetenztitel „Umwelt“ (Art. 191–193 AEUV) 
Schließlich ermächtigt Art. 192 AEUV die EU, mit den Mitteln des Sekundärrechts eine eigen-
ständige Umweltpolitik zu betreiben, die sich wiederum an den umweltpolitischen Zielen und 
Grundsätzen des Art. 191 AEUV auszurichten hat. Dabei ist zu beachten, dass der Rat gem. 
Art. 192 Abs. 2 S. 1 AEUV abweichend von dem gem. Abs. 1 grundsätzlich anwendbaren ordentli-
chen Gesetzgebungsverfahren einstimmig entscheiden muss, wenn er Maßnahmen beschließen 
möchte, welche die Wahl eines Mitgliedstaats zwischen verschiedenen Energiequellen und die 
allgemeine Struktur seiner Energieversorgung erheblich berühren. Diese Vorgabe wird in der 
Rechtsetzungspraxis indessen zurückhaltend gehandhabt.67 In allen Fällen gilt, dass die Mit-
gliedstaaten gem. Art. 193 AEUV unter den dort genannten Voraussetzungen die Befugnis behal-
ten, verstärkte Schutzmaßnahmen zum Schutz der Umwelt beizubehalten oder zu ergreifen. 

 
 

IV. Die wichtigsten Rechtsakte des sekundären EU-Rechts 
 

Die wichtigsten Rechtsakte, die die EU auf der Grundlage der zuvor beschriebenen Kompetenz-
grundlagen erlassen hat,68 sind die Leitlinien für transeuropäische Netze (1.), die Richtlinien für 
den Energiebinnenmarkt (2.) und die Regelungen zum Umweltrecht (3.). 

 
 

1. Die Leitlinien für transeuropäische Netze 
Für den Bereich des Auf- und Ausbaus der transeuropäischen Netze hat die Union auf der 
Grundlage der Vorgängerregelungen zu den Art. 170–172 AEUV69 bereits im Jahr 1996 die Ent-
scheidung Nr. 1254/96/EG über Leitlinien betreffend die transeuropäischen Netze im 
Energiebereich erlassen.70 Diese erste sog. TEN-E-Leitlinie bezieht sich – ebenso wie die später  
 
_____ 
65 Streinz/Schäfer/Schröder, Art. 170 AEUV Rn 42. 
66 Streinz/Schäfer/Schröder, Art. 170 AEUV Rn 46. Diese Koordinierungspflicht im Hinblick auf gemeinsame Auf- 
und Ausbaumaßnahmen ist Ausdruck der allgemeinen Loyalitätsverpflichtung, wie sie in Art. 4 Abs. 3 AEUV auch 
in Bezug auf die Netze allgemein dargelegt ist. 
67 Vgl. Streinz/Schäfer/Kahl, Art. 192 AEUV Rn 35. 
68 Hier spricht man von sekundärem Unionsrecht oder einfach nur von Sekundärrecht. 
69 Dies waren zunächst die Art. 129b ff. EGV und nach dem Inkrafttreten des Vertrags von Amsterdam am 1.5.1999 
die Art. 154 ff. EGV.  
70 Entscheidung Nr. 1254/96/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5.6.1996 (ABl. EG Nr. L 161 
S. 147). Näher zu ihr und zur Genese Hermes, S. 408 ff. 
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erlassenen Leitlinien71 – auf Hochspannungsleitungen für den interregionalen und internationa-
len Elektrizitätstransport.72 

Über diesen begrenzten Ansatz geht die vor kurzem erlassene Verordnung (EU) Nr. 347/ 
2013 zu Leitlinien für die transeuropäische Energieinfrastruktur73 in mehrfacher Hinsicht 
hinaus. Denn sie enthält zum einen erstmals konkrete Bestimmungen, die das Planungs- und 
Genehmigungsverfahren für bestimmte Energieinfrastrukturvorhaben betreffen. Zum anderen 
werden aber auch Fragen der Regulierung und der Finanzierung der Vorhaben unmittelbar in 
der Verordnung geregelt.74 

 
 

2. Die Regelungen zum Energiebinnenmarkt 
Neben den TEN-E-Leitlinien enthielten die zunächst maßgebenden Richtlinien für den Energie-
binnenmarkt praktisch keine Regelungen für die Netzplanung auf europäischer Ebene. Substan-
zielle Regelungen zu diesen Themen wurden vielmehr erst mit dem sog. 3. Binnenmarktpaket 
von 2009 geschaffen. Bis dahin legten die einschlägigen Richtlinien Ausbauverpflichtungen für 
Netzbetreiber nur äußerst rudimentär fest. Verbindliche Vorgaben für eine koordinierte Be-
darfsprüfung und Planung für den Netzausbau fehlten.75 

 
 

a) Entwicklung bis zum 3. Binnenmarktpaket 
So beschränkte sich die erste Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie von 1996 noch auf die Nor-
mierung einer allgemeinen Verpflichtung der Verteilernetzbetreiber, in ihrem Gebiet ein siche-
res, zuverlässiges und leistungsfähiges Stromverteilernetz unter Beachtung des Umweltschutzes 
zu unterhalten.76 

Diese Pflichten wurden zwar durch die zweite Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie von 
200377 konkretisiert und erweitert, indem etwa eine ausdrückliche Pflicht zur Bereitstellung von 
Informationen an andere Betreiber normiert wurde, um den koordinierten Ausbau und die  
Interoperabilität des Verbundnetzes sicherzustellen.78 Im Übrigen verharrte die Regelung aber 
inhaltlich weiterhin auf einem hohen Abstraktionsniveau. Erwähnenswert ist ferner, dass die 
RL 2003/54/EG erstmals in Art. 20 Abs. 2 S. 3 eine – wenngleich vage – Pflicht der Mitgliedstaa-

 
_____ 
71 Entscheidung Nr. 1229/2003/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26.6.2003 zur Festlegung von 
Leitlinien für die transeuropäischen Netze im Energiebereich und zur Aufhebung der Entscheidung Nr. 1254/96/EG 
(ABl. EU Nr. L 176 S. 11); Entscheidung Nr. 1364/2006/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6.9.2006 
zur Festlegung von Leitlinien für die transeuropäischen Energienetze und zur Aufhebung der Entscheidung 96/391/ 
EG und der Entscheidung Nr. 1229/2003/EG (ABl. EU Nr. L 262 S. 1). 
72 Ausführlich zum Ganzen unten Kap. 3 Rn 26 sowie unten Kap. 10 Rn 52 ff. zu den Rechtsfolgen für die Genehmi-
gung nach nationalem Recht. 
73 VO (EU) Nr. 347/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17.4.2013 zu Leitlinien für die trans- 
europäische Energieinfrastruktur und zur Aufhebung der Entscheidung Nr. 1364/2006/EG und zur Änderung der  
VO (EG) Nr. 713/2009, (EG) Nr. 714/2009 und (EG) Nr. 715/2009, ABl. EU Nr. L 115 S. 39. 
74 Siehe dazu ausführlich Kap. 3 Rn 41 ff. sowie unten Kap. 10 Rn 60 ff. und 124 zu den Rechtsfolgen. 
75 Vgl. auch Löwer, 2012/Kühling, S. 30. 
76 Vgl. Art. 11 Abs. 1 der RL 96/62/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19.12.1996 betreffend ge-
meinsame Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt (ABl. EG Nr. L 27 S. 20). 
77 Vgl. Art. 9 der RL 2003/54/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26.6.2003 über gemein- 
same Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt und zur Aufhebung der RL 96/92/EG (ABl. EU Nr. L 176  
S. 37). 
78 Vgl. Art. 9 der RL 2003/54/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26.6.2003 über gemein- 
same Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt und zur Aufhebung der RL 96/92/EG (ABl. EU Nr. L 176  
S. 37). 
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ten normierte, sicherzustellen, dass die Netzbetreiber bei einer Transportverweigerung aufgrund  
unzureichender Kapazitäten Informationen bereitstellen, aus denen hervorgeht, welche Maß-
nahmen zur Verstärkung des Netzes erforderlich wären. 

Auch Art. 6 der RL 2005/89/EG über Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit der 
Elektrizitätsversorgung und von Infrastrukturinvestitionen79 verpflichtete die Mitgliedstaaten 
nur dazu, einen gesetzlichen Rahmen zu schaffen, von dem sowohl für Übertragungsnetzbetrei-
ber als auch für Verteilernetzbetreiber Investitionssignale ausgehen, um diese zum Ausbau 
ihrer Netze zu veranlassen. Zugleich wurden die Mitgliedstaaten angehalten, dafür zu sorgen, 
dass die Entscheidung über Investitionen in Verbindungsleitungen in enger Abstimmung zwi-
schen den relevanten Übertragungsnetzbetreibern getroffen wird.  

Weder die RL 2003/54/EG noch die RL 2005/89/EG sahen aber vor, dass der prinzipiell statu-
ierten Ausbauverpflichtung der Netzbetreiber die Pflicht korrespondiert, vorlaufend konkrete 
Planungen zum Netzausbaubedarf vorzunehmen und diese im Einzelnen untereinander ab-
zustimmen.80 Durch die Vorgaben des Sekundärrechts entstand daher keine institutionalisierte 
Zusammenarbeit in Bezug auf die gemeinschaftsweite oder nationale Bedarfs- und Netzausbau-
planung, und zwar weder aufseiten der Regulierungsbehörden noch auf der Seite der Übertra-
gungsnetzbetreiber. Bedarfsplanung und Netzausbau waren also allein dem unternehmerischen 
Verantwortungsbereich der jeweiligen Übertragungsnetzbetreiber überantwortet. 

 
 

b) Das 3. Binnenmarktpaket von 2009 
Konkrete Vorgaben in Bezug auf die Planung und den Ausbau der Übertragungsnetze enthält 
erstmals das sog. 3. Binnenmarktpaket aus dem Jahre 2009.81 Für den Stromsektor sieht das  
Regelungspaket mit der RL 2009/72/EG über gemeinsame Vorschriften für den Elektrizitäts- 
binnenmarkt,82 der VO Nr. 714/2009/EG über Netzzugangsbedingungen für den grenzüber- 
schreitenden Stromhandel83 und der VO Nr. 713/2009/EG zur Gründung einer Agentur für die 
Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden84 Regelungen vor, die teils mittelbar, teils 
unmittelbar Pflichten sowohl für die Netzbetreiber als auch für die staatlichen Stellen in Bezug 
auf die Bedarfsfeststellung, die Netzplanung und die Umsetzung von Netzvorhaben begrün-
den.85 

Die RL 2009/72/EG verfolgt als eines ihrer Hauptziele den Aufbau eines wirklichen Elek- 
trizitätsbinnenmarkts auf der Grundlage eines gemeinschaftsweiten Verbundnetzes.86 Daher 
enthält sie – neben der an den Grad der rechtlichen und wirtschaftlichen Entflechtung des Netz-
betreibers anknüpfenden Ausbaupflicht aufseiten der Netzbetreiber87 – noch weitergehende 
 
_____ 
79 RL 2005/89/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18.1.2006 (ABl. EU Nr. L 33 S. 119). 
80 Diese Vorgaben wurden auf nationaler Ebene vor allem durch die Verordnung zur Regelung des Netzanschlus-
ses von Anlagen zur Erzeugung von elektrischer Energie (KraftNAV) vom 26.7.2007 (BGBl. I S. 1187) umgesetzt. 
81 Näher zu diesem Gundel/Germelmann, EuZW 2009, 763 ff.; Ludwigs, ZG 2010, 222 ff. 
82 RL 2009/72/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13.7.2009 über gemeinsame Vorschriften für 
den Elektrizitätsbinnenmarkt und zur Aufhebung der RL 2003/54/EG (ABl. EU Nr. L 211 S. 55). 
83 VO Nr. 714/2009/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13.7.2009 über die Netzzugangsbedin-
gungen für den grenzüberschreitenden Stromhandel und zur Aufhebung der VO Nr. 1228/2003/EG (ABl. EU Nr. L 211 
S. 15). 
84 VO Nr. 713/2009/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13.7.2009 zur Gründung einer Agentur für 
die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden (ABl. EU Nr. L 211 S. 1). 
85 So auch Löwer, 2012/Kühling, S. 33. 
86 Vgl. Erwägungsgrund 59 der RL 2009/72/EG. 
87 Unabhängig vom Status der Entflechtung sind die Übertragungsnetzbetreiber nach der RL 2009/72/EG dafür 
verantwortlich, sichere, zuverlässige und leistungsfähige Übertragungsnetze auszubauen. Die eigentumsrechtlich 
entflochtenen Netzbetreiber und die Unabhängigen Netzbetreiber werden vonseiten des Unionsrechts aber keiner 
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Pflichten der Übertragungsnetzbetreiber und Regulierungsbehörden.88 Diese Regelungen betref-
fen sowohl die Planungsaktivität der Netzbetreiber als auch die Aufsichts- und Kontroll-
pflichten der Regulierungsbehörden. Hervorzuheben ist dabei vor allem Art. 22 der RL 2009/ 
72/EG, der die Übertragungsnetzbetreiber dazu verpflichtet, ihrer Regulierungsbehörde jedes 
Jahr einen zehnjährigen Netzentwicklungsplan vorzulegen.89  

Durch die bereits erwähnte VO Nr. 714/2009/EG über den grenzüberschreitenden Strom-
handel werden die Übertragungsnetzbetreiber verpflichtet, ein Europäisches Netz der Über-
tragungsnetzbetreiber (ENTSO Strom bzw. ENTSO-E90) zu gründen und in diesem Netzwerk 
auf Gemeinschaftsebene zusammenzuarbeiten, um die Vollendung und das Funktionieren des 
Elektrizitätsbinnenmarkts sowie des grenzüberschreitenden Handels zu fördern und die opti- 
male Verwaltung, den koordinierten Betrieb und die sachgerechte technische Weiterentwick-
lung des europäischen Stromübertragungsnetzes zu gewährleisten.91 Auf diese Weise wurde ein 
neuer, privatrechtlich organisierter Akteur zur Weiterentwicklung des europäischen Stromüber-
tragungsnetzes geschaffen. ENTSO-E umfasst zurzeit 42 Übertragungsnetzbetreiber aus 34 euro- 
päischen Staaten, d.h. auch Netzbetreiber aus Drittstaaten jenseits der EU sind einbezogen. Zu 
den wesentlichen Aufgaben von ENTSO Strom gehört die Schaffung von technischen Netz- 
codizes,92 durch die der grenzüberschreitende Stromtransport technisch erleichtert werden soll, 
und die Entwicklung eines gemeinschaftsweiten Netzentwicklungsplans.93 

  
Praxistipp 
Die Aktivitäten von ENTSO Strom werden im Internet – allerdings nur in englischer Sprache – dokumentiert unter 
https://www.entsoe.eu.  

 
Geprüft wird der von ENTSO Strom erarbeitete gemeinschaftsweite Netzentwicklungsplan von 
der Agentur für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden (ACER94), die wie-
derum auf der Grundlage der zuvor erwähnten VO Nr. 713/2009/EG gegründet wurde und die im 
Übrigen auch die Umsetzung dieser Pläne zu überwachen hat.95 Darüber hinaus wurde ACER 
gegründet, um die Regulierungsbehörden dabei zu unterstützen, die in den Mitgliedstaaten 
wahrgenommenen Regulierungsaufgaben auf Gemeinschaftsebene zu erfüllen und – soweit 
erforderlich – die Maßnahmen dieser Behörden zu koordinieren.96 
  
Praxistipp 
Auch zu ACER gibt es mit http://www.acer.europa.eu/Pages/ACER.aspx eine Internetseite, auf der die Aktivitäten 
der Agentur – allerdings ebenfalls nur in englischer Sprache – dokumentiert werden.  

 

 
_____ 
besonderen Ausbaupflicht ausgesetzt. Bedarfsermittlung und Investitionsentscheidung liegen nach dieser Grund-
konzeption noch immer in der Eigenverantwortung dieser Netzbetreiber. In Bezug auf die Verpflichtung zum 
Netzausbau hat der deutsche Gesetzgeber auf die in der Richtlinie bestimmte Differenzierung nach dem Grad der 
Entflechtung des Netzbetreibers verzichtet und sie unabhängig davon verpflichtet, die Netze auszubauen; vgl. § 11 
Abs. 1 EnWG. 
88 Vgl. Art. 6, 12, 22, 36 und 37 der RL 2009/72/EG.  
89 Näher dazu Kap. 3 Rn 106 ff. 
90 Dies ist die Abkürzung für European Network of Transmission System Operators for Electricity. 
91 Vgl. Art. 4 und 5 der VO 714/2009/EG. 
92 Vgl. Art. 6 Abs. 6 der VO 714/2009/EG. 
93 Näher dazu Kap. 3 Rn 111 ff. und 160 ff. 
94 Dies ist die Abkürzung für Agency for the Cooperation of Energy Regulators. 
95 Vgl. Art. 6 Abs. 3, 4 und 8 der VO Nr. 713/2009/EG. 
96 Vgl. Art. 1 Abs. 2 der VO Nr. 713/2009/EG. 

53 

1 

54 

1 



14  Kapitel 1 Einführung und Rechtsquellen 

Faßbender/Leidinger 

3. Wichtige Regelwerke zum Umweltrecht 
Schließlich hat die EU eine ganze Reihe von Richtlinien zum Umweltrecht erlassen, die bei der 
Netzplanung und auch beim konkreten Netzausbau zu beachten sind. Hervorzuheben sind dabei 
zum einen die sog. Vogelschutzrichtlinie97 und die sog. FFH-Richtlinie,98 aus denen – nicht 
zuletzt aufgrund der strengen Auslegung durch die Rechtsprechung – weitreichende natur-
schutzrechtliche Anforderungen an die Planung und den Bau von Energieleitungsnetzen er-
wachsen.99 Zum anderen resultiert aus der sog. UVP-Richtlinie100 und aus der sog. SUP-
Richtlinie101 eine Verpflichtung, einen Großteil der Netzplanungen einer Umweltprüfung zu 
unterziehen, in der die Umweltauswirkungen des Plans oder Vorhabens verfahrensbezogen und 
medienübergreifend ermittelt, beschrieben und bewertet werden.102 

 
 

V. Die Rechtsetzungskompetenzen auf nationaler Ebene 
 

Die Vorgaben des Unionsrechts sind auch von der BRD normativ und administrativ umzusetzen. 
Dabei verbleiben dem deutschen Gesetzgeber teilweise, insbesondere bei der Ausgestaltung des 
Planungsrechts, weitreichende Gestaltungsmöglichkeiten. In allen Fällen stellt sich erneut die 
Frage nach den Rechtsetzungskompetenzen. 

 
 

1. Allgemeines 
Auf der Ebene des nationalen Rechts stellt sich diese Frage freilich – anders als auf EU-Ebene 
– nicht in dem Sinne, ob eine Regelung überhaupt erlassen werden darf. Im Vordergrund 
steht vielmehr die Frage, wie die Rechtsetzungskompetenzen zwischen Bund und Län-
dern verteilt sind. Dabei ist zwar im Grundsatz davon auszugehen, dass die Länder das 
Recht der Gesetzgebung haben und der Bund nur dann zuständig ist, soweit das Grundgesetz 
ihm entsprechende Gesetzgebungsbefugnisse verleiht (Art. 70 Abs. 1 GG). Es ist indessen un-
bestritten, dass der Bund auf der Grundlage seiner konkurrierenden Gesetzgebungskompetenz 
für das Recht der Wirtschaft (Art. 74 Abs. 1 Nr. 11 GG) wegen der expliziten Erwähnung der 
Energiewirtschaft in weitem Umfang Regelungen zur Netzplanung und zum Netzausbau erlas- 
sen kann.103 

 
 
 
 

 
_____ 
97 RL 2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30.11.2009 über die Erhaltung der wildleben-
den Vogelarten (kodifizierte Fassung) (ABl. EU Nr. L 20 S. 7). Dabei handelt es sich um die Neufassung der ur-
sprünglichen RL 79/409/EWG des Rates vom 2.4.1979 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (ABl. EG 
Nr. L 103 S. 1). 
98 RL 92/43/EWG des Rates vom 21.5.1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden 
Tiere und Pflanzen (ABl. EG Nr. L 206 S. 7). 
99 Ausführlich dazu Kap. 10 Rn 72, 77, 81 ff. und passim. 
100 RL 85/337/EWG des Rates vom 27.6.1985 über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen 
und privaten Projekten (ABl. EG Nr. L 175 S. 40). 
101 RL 2001/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27.6.2001 über die Prüfung der Umweltaus-
wirkungen bestimmter Pläne und Programme (ABl. EG Nr. L 197 S. 30). 
102 Ausführlich dazu Kap. 8 Rn 5 ff. und passim. 
103 Vgl. Durner, DVBl. 2011, 853, 855, und Schulte/Apel, DVBl. 2011, 862, 865 und 869, die feststellen, „dass die 
Zuständigkeit des Bundes […] für den Leitungsbau im Grundsatz außer Frage steht“. 
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2. Die Gesetzgebungskompetenz für die Bundesfachplanung 
Umstritten ist hingegen, ob auch die 2011 durch das NABEG104 eingeführte sog. Bundesfachpla-
nung auf diese Kompetenz gestützt werden kann105 oder ob es sich hierbei nicht im Schwerpunkt 
um eine besondere Form der Raumordnung handelt.106 Nimmt man Letzteres an, müsste man 
weiter prüfen, ob sich die Kompetenz des Bundes aus der konkurrierenden Gesetzgebungskom-
petenz für die Raumordnung (Art. 74 Abs. 1 Nr. 31 GG) oder aber aus einer ungeschriebenen, dem 
Bund kraft Natur der Sache zustehenden Kompetenz für die Raumordnung des Gesamtstaats 
ergibt.107 

Wenngleich dem Bund danach so oder so die Gesetzgebungskompetenz für die §§ 4 ff. NA-
BEG zukommt, können diese Fragen aus verfassungsrechtlichen Gründen nicht dahingestellt 
bleiben,108 weil nur bei einem Rückgriff auf Art. 74 Abs. 1 Nr. 11 GG eine Erforderlichkeit für eine 
bundesgesetzliche Regelung nach Art. 72 Abs. 2 GG gegeben sein müsste. Handelte es sich hin-
gegen um eine besondere Form der Raumordnung, dann müsste wiederum geklärt werden, ob 
und inwieweit eine Abweichungsmöglichkeit der Länder nach Art. 72 Abs. 3 S. 1 Nr. 4 GG be-
steht. 

Im Ergebnis handelt es sich auch bei den Regelungen in den §§ 4 ff. NABEG jedenfalls im 
Schwerpunkt um (energie-) wirtschaftsrechtliche Regelungen i.S.d. Art. 74 Abs. 1 Nr. 11 GG. 
Denn entscheidend ist, dass die Bundesfachplanung ein eigenständiges Verfahren ist, das allein 
bei den in § 4 NABEG genannten Höchstspannungsleitungen durchzuführen ist.109 Es handelt 
sich also um ein fachplanungsrechtliches Verfahren. Schon aus diesem Grund unterfallen die 
§§ 4 ff. NABEG – ungeachtet der Tatsache, dass die Bundesfachplanung in der Tat Elemente der 
Raumordnung enthält110 – nicht der Kompetenz für die Raumordnung. Es darf nämlich seit dem 
sog. Baurechtsgutachten des BVerfG111 als geklärt gelten, dass sich die Gesetzgebungskompetenz 
für die Raumordnung allein auf überörtliche und überfachliche Planungen erstreckt. Dement-
sprechend müssen Regelungen zur Fachplanung auf den Kompetenztitel für die jeweilige Sach-
materie gestützt werden.112 Dies ist wiederum aus den zuvor genannten Gründen die Gesetzge-
bungskompetenz des Bundes für das Recht der Wirtschaft. 

Damit muss für das NABEG ebenso wie für das EnLAG und für die jüngsten Änderungen des 
EnWG eine Erforderlichkeit für eine bundesgesetzliche Regelung nach Art. 72 Abs. 2 GG 
gegeben sein. Ob das der Fall ist, ist nach dem grundlegenden Urteil des BVerfG zum Altenpfle-
gegesetz113 verfassungsgerichtlich im Wesentlichen vollumfänglich überprüfbar.114 Eine solche 

 
_____ 
104 Art. 1 des Gesetzes über Maßnahmen zur Beschleunigung des Netzausbaus Elektrizitätsnetze (NABEEG) vom 
28.7.2011 (BGBl. I S. 1690). 
105 So etwa Durner, DVBl. 2011, 853, 855 f.; Steinbach/Steinbach, Einleitung Rn 59 ff.; ebenso in der Tendenz, im 
Ergebnis aber unentschieden Grigoleit/Weisensee, UPR 2011, 401, 402. 
106 So insbesondere Erbguth, NVwZ 2012, 326, 328 ff.; Moench/Ruttloff, NVwZ 2011, 1040, 1041. 
107 Umstritten ist überdies die hier nicht zu vertiefende Frage, ob der Bund der BNetzA die Zuständigkeit für die 
Bundesfachplanung übertragen durfte; näher dazu unten Kap. 4 Rn 40. 
108 Hierauf weist Erbguth, NVwZ 2012, 326, 329 f., zu Recht hin. 
109 Näher dazu unten Kap. 2 Rn 40 ff. und Kap. 4 Rn 13 ff. 
110 Dies bestreitet auch Steinbach/Steinbach, Einleitung Rn 59 ff., nicht; er weist aber auch zu Recht darauf hin, 
dass sich die Bundesfachplanung substanziell von einem Raumordnungsverfahren unterscheidet. Ebenso Appel, ER 
2012, 3, 4 f. 
111 BVerfG, Rechtsgutachten v. 16.6.1954 – 1 PBvV 2/52 – BVerfGE 3, 407, 425 f. 
112 Vgl. auch Durner, DVBl. 2011, 853, 855 sowie Schulte/Apel, DVBl. 2011, 862, 865, die zutreffend feststellen, 
dass die bundesrechtlichen Regelungen zur Energieleitungsplanung zwar in die Raumordnung hineinwirkten. Dies 
ändere aber nichts daran, dass die Kompetenz zur Raumordnung keine inhaltliche Befugnis für Vorgaben der Fach-
planung biete. 
113 BVerfG, Urt. v. 24.10.2002 – 2 BvF 1/01 – BVerfGE 106, 62. 
114 Näher dazu Faßbender, JZ 2003, 332 ff.  
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Erforderlichkeit wurde aber in den jeweiligen Gesetzgebungsverfahren überzeugend begründet. 
Sie wird denn auch, soweit ersichtlich, jedenfalls beim NABEG nicht (mehr) bestritten.115 

 
 

3. Verbleibende Regelungsmöglichkeiten der Länder 
Die Zuordnung dieser planungsrechtlichen Materien zur konkurrierenden Gesetzgebungskom-
petenz des Bundes für das Recht der Wirtschaft hat wiederum zur Folge, dass von vornherein 
keine Abweichungsmöglichkeit der Länder nach Art. 72 Abs. 3 S. 1 Nr. 4 GG besteht. Dies 
bedeutet indessen nicht, dass den Ländern im Umkehrschluss jegliche Regelung zur Netzpla-
nung versagt wäre. Stattdessen ist gem. Art. 72 Abs. 1 GG in jedem Einzelfall zu prüfen, ob 
und inwieweit der Bund mit seinen Regelungen in abschließender Weise von seiner Gesetzge-
bungskompetenz Gebrauch gemacht hat. Welche Konsequenzen sich daraus beispielsweise für 
die Zulässigkeit landesrechtlicher Regelungen über die Ausführung von Stromleitungen als Erd-
kabel sowie über deren Planung und Genehmigung ergeben, ist umstritten, kann hier aber aus 
Raumgründen nicht geklärt werden.116 

 
 

VI. Die wichtigsten Rechtsgrundlagen des nationalen Rechts 
 

Bevor die wichtigsten spezialgesetzlichen Regelungen des nationalen Rechts zu Netzplanung 
und Netzausbau in den nachfolgenden Kapiteln eingehend dargestellt werden, soll einleitend 
ein Überblick zu drei für das Gesamtverständnis wichtigen Themenaspekten erfolgen: Um die 
aktuelle Situation der Gesetzgebung zu verstehen, ist die Entwicklung der spezifischen Regelun-
gen für die Netzplanung und zum Netzausbau seit 1935 in Deutschland im Überblick nachzu-
zeichnen (1.). Sodann sind die wesentlichen energiewirtschaftlichen Regelungen zur Entgeltre-
gulierung und zur Kostentragung zu benennen, die aktuell einen nicht zu unterschätzenden 
Einfluss auf die Investitionen der Netzbetreiber in Netzplanung und Netzausbau haben (2.). 
Schließlich soll ein kurzer Überblick über die sonstigen Rechtsgrundlagen gegeben werden, die 
zwar nicht nur für die Netzplanung und den Netzausbau gelten, in der energiewirtschaftlichen 
Praxis aber eine besondere Rolle spielen (3.). 

 
 

1. Die Entwicklung der spezifischen Regelungen zur Netzplanung und zum Netzausbau 
Betrachtet man die Entwicklung der Regelungen zur Netzplanung auf nationaler Ebene,117 so ist 
festzustellen, dass die (bedarfsgerechte) Planung und der Bau von Energieleitungen trotz der 
bereits früher erkannten Bedeutung118 jahrzehntelang und bis in die jüngste Vergangenheit 
hinein keine eigenständige und spezifische Regelung erfahren hat. 

 
 

a) Energiewirtschaftsgesetz 1935 
Das Gesetz zur Förderung der Energiewirtschaft aus dem Jahre 1935119 beinhaltete weder ein 
eigenes Planungsrecht für Energieleitungen noch Regelungen über die Feststellung des Bedarfs 
 
_____ 
115 Näher zum Ganzen und m.w.N. Steinbach/Steinbach, Einleitung Rn 64 ff. 
116 Vgl. dazu demnächst Leidinger, DVBl. 2013; ferner Lecheler, RdE 2010, 41 ff.; Schulte/Apel, DVBl. 2011, 862, 865 ff. 
117 Vgl. dazu ausführlich Hermes, S. 410 ff. 
118 Vgl. BVerfG, Urt. v. 28.3.1984 – 1 BvL 28/82 – BVerfGE 66, 248, 258, wo das Gericht davon spricht, dass der Bau 
von Energieleitungen als Teil der Daseinsvorsorge „eine Aufgabe von größter Bedeutung“ sei. 
119 Energiewirtschaftsgesetz 1935 vom 13.12.1935 (RGBl. I S. 1451). 
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für ihren Bau. § 4 EnWG 1935 enthielt lediglich eine Vorschrift über die Investitionsaufsicht, wo-
nach Energieversorgungsunternehmen den Bau, die Erneuerung, die Erweiterung oder die Still-
legung von Energieanlagen anzeigen und die zur Information erforderlichen Unterlagen und  
Erläuterungen an die Wirtschaftsministerien übermitteln mussten. Auf Basis dieser Informatio-
nen konnte die Behörde die angezeigten Vorhaben freigeben oder, wenn es aus Gründen des 
Gemeinwohls erforderlich war, untersagen. 

Diese sog. Investitionskontrolle entsprach funktional einem aufsichtlichen Korrektiv, d.h., 
es konnte nur im Nachhinein, bezogen auf ein konkretes Projekt, wie es sich als das Ergebnis 
einer vorangegangenen Planung des jeweiligen Energieversorgungsunternehmens darstellte, 
behördlicherseits reagiert werden. Weder enthielt § 4 EnWG 1935 einen materiell-rechtlichen 
noch einen verfahrensrechtlichen Rahmen für die Feststellung des energiewirtschaftlichen Be-
darfs oder für die Einführung und Prüfung von Planungsalternativen. 

 
 

b) Gesetz zur Neuregelung des Energiewirtschaftsgesetzes 1998 
Auch das Gesetz zur Neuregelung des Energiewirtschaftsgesetzes von 1998120 enthielt kei-
nerlei normative Vorgaben für eine dezidierte Netzplanung auf Bundesebene. Enthalten war in 
dem am 29.4.1998 in Kraft getretenen Gesetz lediglich die in § 12 EnWG 1998 normierte Rege-
lung zur Enteignung. Sie sollte zulässig sein, wenn sie für Vorhaben zum Zwecke der Energie-
versorgung erforderlich ist. Die Regelung über die Investitionskontrolle aus dem Energiewirt-
schaftsgesetz 1935 wurde ersatzlos abgeschafft. Leitungsbauprojekte bedurften damit einer 
Vielzahl behördlicher Genehmigungs- und Anzeigepflichten.121 Ein „Leitverfahren“ für den 
Stromnetzausbau existierte lange Zeit nicht, obwohl „das systemwidrige Fehlen einer Planfest-
stellung oder eines sonstigen Instruments der Fachplanung“ immer wieder im Schrifttum moniert  
wurde.122 

 
 

c) EnWG-Novelle 2001 
Dies änderte sich erst durch das Artikelgesetz vom 27.7.2001 zur Umsetzung der UVP-Ände- 
rungsrichtlinie, der IVU-Richtlinie und weiterer EG-Richtlinien zum Umweltschutz,123 mit dem in 
§ 11a Abs. 1 EnWG erstmals ein Planfeststellungsverfahren für die Errichtung, den Betrieb 
sowie die Änderung von Hochspannungsfreileitungen mit einer Nennspannung von 110 kV 
oder mehr eingeführt wurde.124 Hintergrund dafür war die Tatsache, dass bei der Umsetzung  
der UVP-Änderungsrichtlinie nicht an ein geeignetes Genehmigungsverfahren für Leitungsbau-
vorhaben angeknüpft werden konnte, das als Trägerverfahren für die Umweltverträglichkeits-
prüfung in Betracht kam. Für Elektrizitäts- und Gasversorgungsleitungen wurde eine sektor- 
spezifische Regelung in Form eines Planfeststellungsverfahrens eingeführt, für die sonstigen 
Leitungsvorhaben blieb es indessen bei den Regelungen des allgemeinen Umweltrechts.125 
Netzausbauvorhaben, die keiner UVP-Pflicht unterfallen, bedurften gem. § 11a Abs. 1 Nr. 1 und 
2 EnWG 2001 lediglich der Plangenehmigung, sonst der Planfeststellung. Rechtsfolge des Plan-

 
_____ 
120 Gesetz zur Neuregelung des Energiewirtschaftsrechts 1998 (BGBl. I S. 730). 
121 Vgl. den Überblick bei Horstmann, S. 117 ff., 335 ff.; BK-EnR/Pielow, § 43 EnWG Rn 5 ff. 
122 So etwa Hermes, S. 432; ähnlich Evers, S. 246 f. 
123 Gesetz zur Umsetzung der UVP-Änderungsrichtlinie, der IVU-Richtlinie und weiterer EG-Richtlinien zum 
Umweltschutz vom 27.7.2001 (BGBl. I S. 1950). 
124 Vgl. dazu und zum Anwendungsbereich dieser Vorschriften über die Planfeststellung und Plangenehmigung 
Leidinger, S. 332 f., 335 ff. 
125 Vgl. §§ 20 ff. UVPG. 
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feststellungsbeschlusses und der Plangenehmigung war u.a. die enteignungsrechtliche Vorwir-
kung zulasten der durch das Vorhaben betroffenen Grundstücke. 

Regelungen für eine gesonderte, der Planfeststellung vorausgehende Ermittlung des 
Netzausbaubedarfs wurden indes im Rahmen der Novellierung des Energiewirtschaftsrechts 
von 2001 nicht eingeführt. Verantwortlich für die Ermittlung des Ausbaubedarfs blieben  
damit allein die Energieversorgungsunternehmen. Zwar gab es schon länger Forderungen  
nach einem auf das ganze Bundesgebiet bezogenen, die Gesamtzusammenhänge von Rauman- 
spruch und Energieversorgung umfassenden, Alternativen zu einzelnen Vorhaben einbeziehen-
den Planungsprozess.126 Derartige Forderungen waren aber augenscheinlich nicht durchsetz- 
bar.  

 
 

d) Die Rolle der Raumplanung 
Bis dahin übernahm die Raumplanung zumindest eine gewisse Koordinierungsfunktion. Der 
Staat beschränkte sich darauf, die vorhandenen und die von den Energieversorgungsunterneh-
men eigenständig geplanten Anlagen zusammenhängend darzustellen.127 Insoweit waren Raum-
ordnungsberichte128 lediglich in der Lage, die für die Bundesregierung relevanten Fakten zusam-
menzutragen, um zu bereits durchgeführten und geplanten Maßnahmen einen informatorischen 
Orientierungsrahmen zu liefern. Mangels Verpflichtungs- oder Lenkungswirkung der Raumord- 
nungsberichte konnte von einem echten Planungsinstrument keine Rede sein.129 

Für die Netzplanung kam der Raumordnungs- und Landesplanung die Funktion zu, den 
raumbezogenen Planungsbedarf der Energienetze abzubilden.130 Selbst wenn die Pläne über die 
Raumordnung und Landesplanung Festsetzungen für Kraftwerksstandorte und Leitungstrassen 
auswiesen, um den Geländeverbrauch zu minimieren und eine landschaftsschonende Trassen-
führung zu erreichen, handelte es sich insoweit lediglich um eine „Freihalte- oder Angebots-
planung“.131 Damit war eine Vorentscheidung über den Bedarf oder die Zulässigkeit des Vorha-
bens nicht verbunden.132  

Die Frage der tatsächlichen Nutzung der so angebotenen Standorte und Trassen verblieb 
ausschließlich im Verantwortungsbereich der Energieversorgungsunternehmen, die auch 
nicht gehindert waren, andere als die raumplanerisch freigehaltenen Trassen und Standorte zu 
projektieren.133 Die Prüfung und Feststellung der energiewirtschaftlichen Erforderlichkeit des 
jeweiligen Vorhabens erfolgte mithin erst im Rahmen der fachgesetzlichen Vorhabensgenehmi-
gung.134 Dabei ist festzuhalten, dass die speziellen Genehmigungstatbestände des Fachrechts, 
z.B. aus dem Immissionsschutz- und Naturschutzrecht, ein gesondertes Prüfprogramm im Hin-
blick auf den Bedarf des jeweiligen Vorhabens nicht aufweisen. Die in der Praxis lange Zeit vor-
herrschende Standortvorsorgeplanung lässt sich daher im Ergebnis nur als Verlegenheits- 
lösung ohne wirklichen planerischen Gehalt und Einfluss charakterisieren.135  

 
 
_____ 
126 Vgl. Evers, S. 246, m.w.N. in Anmerkung 41; Hermes, S. 408.  
127 Vgl. Hermes, S. 410.  
128 Auf der Grundlage von § 11 ROG 1998.  
129 Hermes, S. 411.  
130 Hermes, S. 414; Leidinger, S. 348; de Witt, RdE 2006, 141, 142; zur Bedeutung des Raumordnungsverfahrens für 
die Energieversorgung Börner, S. 21 f.  
131 So Evers, S. 247.  
132 Hermes, S. 415f; sowie Evers, S. 247.  
133 Hermes, S. 413.  
134 Büdenbender, Rn 995; Franke, in: FS Salje, S. 121 f.  
135 Hermes, S. 432.  
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e) EnWG-Novelle 2005 
Regelungen mit indirekten Wirkungen in Bezug auf die Netzplanung der Netzbetreiber sind 
im Zuge der Novellierung des EnWG im Jahre 2005,136 ausgehend von den Vorgaben der RL 2003/ 
54/EG,137 mit den Vorschriften über die Netzausbau-, Abstimmungs- und Informationspflichten 
der Netzbetreiber in §§ 11 und 12 EnWG 2005 eingeführt worden. 

Mit der Neufassung des § 11 EnWG hat der Gesetzgeber Art. 9 lit. a)–d) und Art. 14 Abs. 1, 3 
und 7 der RL 2003/54/EG entsprochen, wonach die Netzbetreiber für die Vorhaltung und den 
bedarfsgerechten Ausbau des Netzes verantwortlich sind.138 Die seither nach § 11 Abs. 1 EnWG 
bestehende Pflicht zum Netzausbau erfasst dabei alle Erweiterungen der vorhandenen Netzka-
pazität in quantitativer Hinsicht. Sie umfasst damit sowohl räumliche Netzerweiterungen als 
auch Erhöhungen der Kapazitäten im vorhandenen Netz.139 § 11 Abs. 1 EnWG enthält indessen 
ebenso wenig wie die Richtlinie140 Aussagen dazu, welches Maß an (Versorgungs-) Sicherheit, 
Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit Energieversorgungsnetze haben müssen. Die daraus re-
sultierenden Ausbaupflichten sind daher allein unter Rückgriff auf die in § 1 EnWG festgelegten 
Gesetzesziele weiter zu konkretisieren, d.h., die Netzausbauplanung hat insbesondere dem Ziel 
der Versorgungssicherheit Rechnung zu tragen.141 

§ 12 Abs. 2 EnWG verpflichtet die Übertragungsnetzbetreiber entsprechend der RL 2003/54/ 
EG dazu, den Betreibern benachbarter Netze die notwendigen Informationen für einen siche-
ren, effizienten Betrieb und für den koordinierten Ausbau bereitzustellen. Nach § 12 Abs. 3 sind 
die Übertragungsnetzbetreiber verpflichtet, die Fähigkeit des Netzes sicherzustellen, die Nach-
frage nach Übertragung von Elektrizität zu befriedigen und durch Übertragungskapazität zur 
Versorgungssicherheit beizutragen. 

Schließlich wurden die Übertragungsnetzbetreiber gem. § 12 Abs. 3a EnWG zur regelmäßi-
gen Berichterstattung verpflichtet. Sie haben seit dem 1.2.2006 alle zwei Jahre einen Bericht 
über den Netzzustand und die Netzausbauplanung zu erstellen und diesen der BNetzA auf  
Verlangen vorzulegen. Die BNetzA veröffentlicht ihrerseits gem. § 63 Abs. 4a EnWG unter Be-
rücksichtigung eigener Erkenntnisse alle zwei Jahre eine Auswertung der Netzzustands- und 
Netzausbauberichte der deutschen Übertragungsnetzbetreiber.142 

Trotz der im § 12 Abs. 2 EnWG ausdrücklich normierten Verpflichtungen der benachbarten 
Übertragungsnetzbetreiber, die erforderlichen Informationen über ihre Ausbauplanungen und 
ihre Bedarfsprognosen bereitzustellen, fehlte auf gesetzlicher Ebene ein Instrument für eine 
staatlich koordinierte, einheitliche Bedarfsprüfung und -feststellung für den Netzausbau. Im 
Gegenteil betont die Gesetzesbegründung zu § 11 Abs. 1 EnWG 2005, dass die unternehmeri-
sche Eigenverantwortlichkeit der Netzbetreiber für Investitionsentscheidungen nach 
wirtschaftlichen Kriterien unberührt bleibt.143 Damit unterstellt das Gesetz von 2005, dass 
den Netzbetreibern auch die zeitlich vorgelagerte Bedarfsplanung obliegt. Im Rahmen ihrer 
unternehmerischen Eigenverantwortung sind sie für die Feststellung des Ausbaubedarfs und  
 
 
_____ 
136 Vgl. das Zweite Gesetz zur Neuregelung des Energiewirtschaftsrechts vom 12.7.2005, BGBl. I S. 1963. 
137 Siehe oben Rn 48. 
138 Vgl. Begründung zum Entwurf eines zweiten Gesetzes zur Neuregelung des Energiewirtschaftsrechts, BT-
Drucks. 15/3917, S. 56.  
139 Scherer, NVwZ 2010, 1321, 1323. 
140 Siehe oben Rn 48. 
141 Näher dazu Hendler/Marburger/Schröder/Hermes, S. 89, 97 ff. 
142 Download unter: http://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetGas/Sonderthemen/Bericht 
AuswertungNetzzustand/BerichtAuswertungNetzzustand_node.html. 
143 Vgl. Begründung zum Entwurf eines zweiten Gesetzes zur Neuregelung des Energiewirtschaftsrechts, BT-
Drucks. 15/3917, S. 56. 
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der erforderlichen Investitionsentscheidungen in Bezug auf ihr jeweiliges Netz verantwort-
lich.144  

Mit der in § 12 Abs. 3 EnWG enthaltenen Vorgabe, dauerhaft die Nachfrage nach Übertra-
gung von Elektrizität zu befriedigen, verlangte das Gesetz erstmals eine Prognose zur zukünf-
tigen Nachfrage nach Transportkapazitäten. Dabei ist zu berücksichtigen, inwieweit ein Bedarf 
auch nach weiteren grenzüberschreitenden Verbindungskapazitäten besteht. Im zweiten Schritt 
ist sodann zu prüfen, welche Maßnahmen zur Befriedigung des prognostizierten Bedarfs erfor-
derlich sind. 

Der individuellen Bedarfsplanungs- und Ausbauverpflichtung der Netzbetreiber korrespon-
dierte indes keine spezifische Befugnis der Regulierungsbehörde, auf den Planungs- und 
Ausbauprozess Einfluss zu nehmen. Zwar hat die Regulierungsbehörde die Pflicht, die Aufsicht 
auch über die Einhaltung der Pflichten nach § 11 und § 12 EnWG auszuüben. Die punktuelle 
Durchsetzung einer Netzausbauverpflichtung aus § 11 EnWG im Wege hoheitlichen Zwangs stell-
te indes kein taugliches Mittel dar, um die Bedarfs- und Ausbauplanung in Bezug auf die Netz-
infrastruktur insgesamt sicherzustellen. 

Vor dem Hintergrund des dem Netzbetreiber zustehenden großen Gestaltungsspielraums 
bei der Erfüllung seiner Pflichten aus § 11 EnWG ist überdies umstritten, ob die Regulierungsbe-
hörde, gestützt auf § 30 Abs. 2 S. 2 i.V.m. Abs. 1 S. 2 EnWG, wegen missbräuchlichen Verhal-
tens eines Netzbetreibers eine ganz bestimmte Ausbaumaßnahme zwangsweise durchsetzen 
kann.145 Dem Netzbetreiber wird z.T. eine Einschätzungsprärogative zugestanden, die nicht 
überprüfbar sei, sodass eine staatliche Zwangsdurchsetzung ausscheide.146 Ferner wird gegen 
Ausbauverfügungen wegen Verstoßes gegen § 11 Abs. 1 EnWG eingewendet, dass eine hinrei-
chend konkrete Tenorierung eines Verwaltungsakts nicht möglich sei. Nur die Unternehmenslei-
tung könne über konkrete Investitionen entscheiden.147  

Auch die allgemeine Anordnungsbefugnis der Regulierungsbehörde nach § 65 Abs. 2 
EnWG, wonach gegenüber einem Unternehmen Maßnahmen zur Einhaltung der Verpflichtun-
gen nach dem EnWG angeordnet werden können, wenn den Verpflichtungen nach dem EnWG 
nicht nachgekommen wird, kann eine staatlich koordinierte Bedarfsplanung nicht ersetzen. 
Nach § 65 Abs. 2 EnWG kann der betroffene Übertragungsnetzbetreiber lediglich dazu angehal-
ten werden, über die Netzausbauplanung Bericht zu erstatten.148 

Im Ergebnis ist festzuhalten, dass mit den 2005 in §§ 11 und 12 EnWG normierten Pflichten 
zwar erstmals differenzierte Anforderungen an die Netzbetreiber in Bezug auf den Netzausbau 
(und damit zu ihrer vorlaufenden Planung) gestellt wurden. Diese blieben aber teilweise vage. 
Überdies fehlte es nach wie vor an einem inhaltlich koordinierten, staatlich gesteuerten Ge-
samtplanungsprozess in Bezug auf den Netzausbau. 

 
 

f) Das Infrastrukturplanungsbeschleunigungsgesetz von 2006 
Daran änderte sich auch nichts durch das Gesetz zur Beschleunigung von Planungsverfah-
ren für Infrastrukturvorhaben vom 9.12.2006,149 da dieses Gesetz lediglich die Regelungen 

 
_____ 
144 Britz/Hellermann/Hermes/Bourwieg, § 11 Rn 31. 
145 Höppner, S. 204. 
146 Britz/Hellermann/Hermes/Stötzle, § 11 Rn 37. 
147 Salje, EnWG, § 11 Rn 34. 
148 Scherer, NVwZ 2010, 1321, 1323. Die weiter spezifizierte Befugnis der Behörde, dem Betreiber von Transport-
netzen die Durchführung einer bestimmten Investition aufzugeben (§ 65 Abs. 2a EnWG), wurde erst 2011 in das 
EnWG eingeführt; vgl. dazu im Einzelnen Kap. 3 Rn 491 ff. 
149 BGBl. I S. 2833, 2847. Näher zu diesem Otto, NVwZ 2007, 379 ff. 
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über die Planfeststellung in §§ 43 ff. EnWG weiter ergänzte und modifizierte. Die Erwartungen, 
dass sich hierdurch und durch die Einführung eines mit Konzentrationswirkung versehenen 
Planfeststellungsverfahrens die Zulassung von Energieleitungen wesentlich beschleunigen 
lässt, haben sich im Ergebnis kaum erfüllt. Dies liegt u.a. darin begründet, dass ein verfahrens- 
bezogener Beschleunigungsansatz wirkungslos bleibt, wenn Verzögerungen aus der Unsicher-
heit resultieren, ob die materiellen Zulassungsvoraussetzungen erfüllt sind.150 

 
 

g) Die jüngsten Neuregelungen zum Energieleitungsausbau 
Vor diesem Hintergrund hat sich bereits vor der Energiewende gezeigt, dass die zuvor skizzier-
ten Rechtsgrundlagen geändert bzw. zumindest ergänzt werden mussten, um den Netzausbau 
zu beschleunigen.151 Eine erste (Re-) Aktion des Bundesgesetzgebers war der Erlass des EnLAG 
vom 21.8.2009,152 das für bestimmte Ausbauvorhaben eine gesetzliche Bedarfsfeststellung ein-
führte.153 Durch das (erste) Gesetz zur Neuregelung energiewirtschaftsrechtlicher Vor-
schriften vom 26.7.2011154 wurde dann eine übergeordnete, bundesweite Bedarfsplanung für 
das Festland in das EnWG eingeführt.155 Nur zwei Tage später wurde das NABEG156 erlassen, das 
eine sog. Bundesfachplanung normiert und die Vorschriften des EnWG über die Planfeststellung 
modifiziert hat.157 Schließlich führte das Dritte Gesetz zur Neuregelung energiewirtschafts-
rechtlicher Vorschriften vom 20.12.2012158 u.a. dazu, dass die Bedarfsplanung auf die AWZ 
und das Küstenmeer erstreckt wurde.159 

Bei Abschluss der Arbeiten an diesem Kapitel standen kurz vor ihrer Verkündung das Zweite 
Gesetz über Maßnahmen zur Beschleunigung des Netzausbaus Elektrizitätsnetze, das in seinem 
Art. 1 das erste Bundesbedarfsplangesetz enthält,160 und eine auf § 2 Abs. 2 NABEG gestütz-
te Rechtsverordnung, die vorsieht, dass die BNetzA künftig für Planfeststellungsverfahren 
nach diesem Gesetz zuständig ist.161 

 
 

h) Sonderregelungen für Seeleitungen, für das Bahnstromnetz und für Gasleitungen 
Bei alledem ist zu beachten, dass für bestimmte Energieversorgungsleitungen Sonderregelungen 
gelten. 

Dies gilt namentlich für die Planung und Genehmigung von Stromleitungen in der AWZ 
der BRD162 und damit für Seekabel, die in diesem Bereich verlegt werden sollen. Denn für diese 
gelten zwar die Regelungen des EnWG über den Bundesfachplan Offshore und den Offshore- 
 
 
_____ 
150 Franke, in: FS Salje, S. 121, 123 f. Auch Durner, DVBl. 2011, 853, 859, weist zu Recht auf die verbreitete „Über-
bewertung der Beschleunigungspotentiale des Verfahrensrechts“ hin. 
151 So dezidiert de Witt, RdE 2006, 141 ff. 
152 BGBl. I S. 2870. 
153 Näher dazu unten Kap. 3 Rn 203 ff. und Kap. 10 Rn 14 ff. 
154 BGBl. I S. 1554. 
155 Näher dazu unten Kap. 3 Rn 225 ff. und Kap. 10 Rn 14 ff. 
156 Art. 1 des Gesetzes über Maßnahmen zur Beschleunigung des Netzausbaus Elektrizitätsnetze (NABEEG) vom 
28.7.2011 (BGBl. I S. 1690). 
157 Näher dazu unten Kap. 4 Rn 1 ff. und Rn 39 ff. 
158 BGBl. I S. 2730. 
159 Näher dazu unten Kap. 2 Rn 58 ff. und Kap. 3 Rn 325 ff. 
160 Näher zu dem Inhalt des zugrunde liegenden Entwurfs Kap. 3 Rn 511 ff. und passim. 
161 Der Bundesrat hat am 7.6.2013 dem Verordnungsentwurf der Bundesregierung zugestimmt (BR-Drucks. 333/ 
13) und das Bundesbedarfsplangesetz (BT-Drucks. 17/3258) gebilligt (BR-Drucks. 363/13). 
162 Diese Unterscheidung geht auf das oben in Rn 21 erwähnte Seerechtsübereinkommen zurück. 

84 

85 

86 

87 



22  Kapitel 1 Einführung und Rechtsquellen 

Faßbender/Leidinger 

Netzentwicklungsplan.163 Die konkrete Genehmigung von Seekabeln in der AWZ richtet sich in-
des weder nach den Vorschriften des EnWG noch nach denen des NABEG, sondern vielmehr 
nach den speziellen Vorschriften der Seeanlagenverordnung.164 Diese Verordnung wurde auf 
der Grundlage des Seeaufgabengesetzes165 erlassen. 

Und für die Errichtung und den Betrieb von Transit-Rohrleitungen und Unterwasser-
kabeln in oder auf dem deutschen Festlandsockel, der sich freilich geographisch im Wesent-
lichen mit der AWZ deckt,166 enthält das Bundesberggesetz167 eine Sonderregelung, die wie-
derum gem. § 1 Abs. 2 S. 2 SeeAnlV Vorrang genießt.168 

Sonderregelungen gelten ferner für Bahnstromfernleitungen. Denn § 3a EnWG ordnet 
zwar die Geltung des Gesetzes auch für die Versorgung von Eisenbahnen mit leitungsgebunde-
ner Energie an. Allerdings werden speziell Bahnstromfernleitungen in § 43 EnWG von der dort 
geregelten Planfeststellungsbedürftigkeit ausdrücklich ausgenommen (vgl. § 43 S. 1 Nr. 1 sowie 
S. 7 EnWG). Daher richtet sich die Planfeststellung dieser Bahnstromfernleitungen grundsätzlich 
nach dem AEG.169 

Schließlich sind bei den nach EnWG nicht planfeststellungsbedürftigen Gasleitungen, die 
als Energieanlagen i.S.d. § 3 Nr. 15 EnWG anzusehen sind und bei denen der maximal zulässige 
Betriebsdruck bei über 16 bar liegt, die speziellen Regelungen der Gashochdruckleitungsver-
ordnung170 zu beachten, die wiederum auf der Verordnungsermächtigung des § 49 Abs. 4 EnWG 
beruht.171 

 
 

2. Regelungen zur Entgeltregulierung und zur Kostenverteilung 
Neben planungs- und genehmigungsrechtlichen Vorgaben enthält das Energiewirtschaftsrecht 
auch Regelungen zur Entgeltregulierung und zur Kostentragung, die einen nicht zu unterschät-
zenden Einfluss auf die Investitionen der Netzbetreiber in die Netzplanung und in den Netzaus-
bau haben. 

 
 

a) Regelungen zur Entgeltregulierung 
Maßgebend für die Netzplanung und Investitionsentscheidung aufseiten des Netzbetreibers ist 
u.a. die Frage, ob und inwieweit er getätigte Investitionen auf die Netznutzer umlegen kann.172 
Denn mit der Novellierung des EnWG im Jahre 2005173 hat der Gesetzgeber die Grundlage für 
eine umfassende Regulierung der Netzentgelte geschaffen.174 Seither bedürfen Netzentgelte 
gem. § 23a Abs. 1 Hs. 1 EnWG grundsätzlich einer Genehmigung. Ab dem 1.1.2009 wurde die in 
 
_____ 
163 Näher dazu unten Kap. 2 Rn 59 ff. 
164 Verordnung über Anlagen seewärts der Begrenzung des deutschen Küstenmeeres v. 23.1.1997 (BGBl. I S. 57). 
Näher dazu unten Kap. 2 Rn 63 ff. 
165 Gesetz über die Aufgaben des Bundes auf dem Gebiet der Seeschifffahrt i.d.F. der Bekanntmachung vom 
26.7.2002 (BGBl. I S. 2876). 
166 Vgl. Landmann/Rohmer/Faßbender, § 3 WHG Rn 44c. 
167 I.d.F. der Bekanntmachung vom 13.8.1980 (BGBl. I S. 1310). 
168 Näher dazu unten Kap. 2 Rn 66. 
169 Vom 27.12.1993 (BGBl. I S. 2378, 2396). Näher dazu unten Kap. 2 Rn 67 ff. 
170 Verordnung über Gashochdruckleitungen (GasHDrLtgV) vom 18.5.2011 (BGBl. I S. 928). 
171 Näher dazu unten Kap. 10 Rn 276. 
172 Allgemein zum systematischen Zusammenhang zwischen Netzausbaupflichten und den Regelungen, nach 
denen sich die Verteilung der Kostenlast für Netzausbauvorhaben bestimmt, Hendler/Marburger/Schröder/Hermes, 
S. 89, 101 f. 
173 Siehe oben Rn 73 ff. 
174 Vgl. ausführlich hierzu und zum Folgenden Schneider/Theobald/Theobald/Zenke/Lange, § 17 Rn 2 ff. 
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§ 23a Abs. 1 Hs. 2 EnWG vorgesehene Ausnahme zum Regelfall. Den Hintergrund bildete die  
auf der Grundlage des § 21a Abs. 6 und des § 24 EnWG erlassene Anreizregulierungsverord-
nung (ARegV),175 die in ihrem § 1 Abs. 1 vorschreibt, dass die Bestimmung der Entgelte für den 
Zugang zu den Energieversorgungsnetzen ab dem 1.1.2009 im Wege der Anreizregulierung er- 
folgt. 

Das System der Anreizregulierung beruht gem. § 21a Abs. 2 EnWG auf der Vorgabe von 
Obergrenzen, die in der Regel für eine grundsätzlich fünfjährige Regulierungsperiode176 für die 
Höhe der Netzzugangsentgelte oder die Gesamterlöse aus Netzzugangsentgelten gebildet wer-
den. Diese begrenzt die zulässigen Einnahmen aus Netzentgelten. Die Höhe der Erlösobergrenze 
wird auf der Grundlage einer Kostenprüfung des jeweiligen Netzbetreibers für jedes Kalender-
jahr der gesamten Regulierungsbehörde bestimmt und jährlich nach vorgegebenen Kriterien 
angepasst.177 

Laut § 21a Abs. 4 S. 1 EnWG sind bei der Ermittlung von Obergrenzen die durch den jeweili-
gen Netzbetreiber beeinflussbaren und die von ihm nicht beeinflussbaren Kostenanteile zu 
unterscheiden, weil die in § 21a Abs. 5 EnWG vorgesehenen Effizienzvorgaben nach § 21a Abs. 1 
S. 6 EnWG nur auf den beeinflussbaren Kostenanteil zu beziehen sind. Daher hat der Netzbetrei-
ber nur bei Investitionen, die als nicht beeinflussbare Kostenanteile anzusehen sind, die Sicher-
heit, dass sie in vollem Umfang bei der Festsetzung und Anpassung der Obergrenze berücksich-
tigt und so im Ergebnis auf die Netzentgelte umgelegt werden können. 

Eine Aufzählung der Kosten, die von Rechts wegen als nicht beeinflussbare Kostenanteile 
gelten, findet sich in § 11 Abs. 2 ARegV. Von besonderer Bedeutung ist dabei im vorliegenden 
Zusammenhang S. 1 Nr. 6, wonach genehmigte Investitionsmaßnahmen nach § 23 ARegV als 
„dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile“ anzusehen sind, soweit sie dem Inhalt der Ge-
nehmigung nach durchgeführt wurden sowie in der Regulierungsperiode kostenwirksam sind 
und die Genehmigung nicht aufgehoben worden ist. 

Nach § 23 Abs. 1 S. 1 ARegV genehmigt die BNetzA Investitionsmaßnahmen für die Erwei-
terung oder Umstrukturierung der Übertragungs- und Fernleitungsnetze, soweit diese In-
vestitionen zur Stabilität des Gesamtsystems, für die Einbindung in das nationale oder interna-
tionale Verbundnetz oder für einen bedarfsgerechten Ausbau des Energieversorgungsnetzes 
nach § 11 EnWG notwendig sind.178 Dies umfasst insbesondere die in § 23 Abs. 1 S. 1 ARegV ge-
nannten Investitionen wie beispielsweise Investitionen, die vorgesehen sind für 
– die Integration von Anlagen, die dem EEG und dem KWKG unterfallen, 
– Leitungen zur Anbindung von Offshore-Anlagen nach § 17d Abs. 1 und § 43 S. 1 Nr. 3 EnWG, 
– Erweiterungsinvestitionen zur Errichtung von Hochspannungsleitungen auf neuen Trassen 

mit einer Nennspannung von 110 kV als Erdkabel, soweit die Gesamtkosten für Errichtung 
und Betrieb des Erdkabels die Gesamtkosten der technisch vergleichbaren Freileitung den 
Faktor 2,75 nicht überschreiten und noch kein Planfeststellungs- oder Genehmigungsver-
fahren für die Errichtung einer Freileitung eingeleitet wurde, sowie 

– für Erdkabel nach § 43 S. 4 EnWG179 und § 2 Abs. 1 EnLAG. 
 

 
_____ 
175 Verordnung über die Anreizregulierung der Energieversorgungsnetze vom 29.10.2007 (BGBl. I S. 2529). 
176 Vgl. § 21a Abs. 2 EnWG i.V.m. § 3 Abs. 2 ARegV. 
177 Vgl. im Einzelnen § 4 ff. ARegV. 
178 Vgl. hierzu und zum Folgenden Weyer/Mann/Schneider, BMU-Studie „Ökologische Auswirkungen von 380-
kV-Erdleitungen und HGÜ-Erdleitungen“, Bd. 4, S. 23 ff., abrufbar unter: http://www.efzn.de/index.php?id=238& 
no_cache=1&tx_wiwiprojekte_pi4[showUid]=80. 
179 In § 23 Abs. 1 S. 2 Nr. 6 ARegV selbst wird – ebenso wie in § 21a Abs. 1 S. 3 EnWG – S. 3 statt S. 4 genannt. Dabei 
handelt es sich jedoch erkennbar um einen redaktionellen Fehler. 
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Hieraus folgt jedoch nicht, dass alle anderen Investitionen oder Mehrkosten, die beispiels-
weise für die Errichtung eines Erdkabels anfallen, bei der Berechnung der Netzentgelte von 
vornherein außen vor bleiben müssten. Sie haben aber für den Netzbetreiber jedenfalls bei einer 
betriebswirtschaftlichen Betrachtungsweise gewisse Nachteile, da sie zum einen als beein-
flussbare Kosten von der BNetzA einem Effizienzvergleich nach §§ 12 ff. ARegV unterzogen wer-
den und in der Folge aus Effizienzgründen gekürzt werden können. Zum anderen ist eine An-
passung der Erlösobergrenze bei den vom Netzbetreiber beeinflussbaren Kosten – anders als bei 
den nicht beeinflussbaren Kosten – nur unter eingeschränkten Voraussetzungen möglich.180 

 
 

b) Sonderregelungen zur Kostenverteilung bei der Erdverkabelung und bei der Anbindung  
von Offshore-Anlagen 

Bei alledem werden die Kosten der Netzplanung und des Netzausbaus vom jeweiligen Netzbetreiber 
auf seine Netzentgelte umgelegt. Sie wirken sich daher grundsätzlich nur innerhalb seiner Regelzo-
ne aus. Etwas anderes gilt jedoch für die Mehrkosten der Erdverkabelung im Falle der vier EnLAG-
Pilotvorhaben und für die Kosten der Anbindung von Offshore-Anlagen, weil der Gesetzgeber für 
diese in § 2 Abs. 4 EnLAG bzw. § 17d Abs. 4 S. 1 EnWG eine bundesweite Ausgleichsregelung vor- 
sieht, sodass diese Netzausbaukosten auf die Netznutzer in allen Regelzonen verteilt werden.181 

Darüber hinaus sind die Betreiber von Übertragungsnetzen gem. § 17d Abs. 4 S. 2 EnWG zum 
Ersatz der Aufwendungen verpflichtet, die die Betreiber von Offshore-Anlagen für die Planung 
und Genehmigung der Netzanschlussleitungen bis zum 17.12.2006 getätigt haben, soweit diese 
Aufwendungen den Umständen nach für erforderlich anzusehen waren und den Anforderungen 
eines effizienten Netzbetriebs nach § 21 EnWG entsprechen. 

Schließlich sehen die durch das Dritte Gesetz zur Neuregelung energiewirtschaftsrechtlicher 
Vorschriften vom 20.12.2012182 neu in das EnWG eingefügten §§ 17e ff. EnWG bei Störung oder 
Verzögerung der Anbindung von betriebsbereiten Offshore-Anlagen eine Entschädigung der 
Betreiber vor, die wiederum unter den Übertragungsnetzbetreibern abhängig vom eigenen Ver-
schuldensgrad auszugleichen ist. Überdies stellt das Gesetz klar, dass die Netzbetreiber berech-
tigt sind, die Kosten für geleistete Entschädigungszahlungen, soweit diese dem Belastungsaus-
gleich unterliegen und nicht erstattet worden sind, und für Ausgleichszahlungen ab dem 
1.1.2013 in näher bestimmtem Umfang als Aufschlag auf die Netzentgelte gegenüber Letzt-
verbrauchern geltend zu machen.183 

 
 

3. Sonstige relevante Regelungen 
a) Verwaltungsverfahrensgesetze 
Fragt man nach weiteren Rechtsgrundlagen, die zwar nicht nur für die Netzplanung und den 
Netzausbau gelten, hier aber eine besondere Rolle spielen, so sind zunächst die Verwaltungs- 
verfahrensgesetze des Bundes184 und der Länder185 zu erwähnen, weil die Errichtung und der 
Betrieb einer Reihe von Energieanlagen, insbesondere die für den überregionalen Netzausbau 

 
_____ 
180 Vgl. im Einzelnen § 4 Abs. 2–5 ARegV. 
181 Weyer/Mann/Schneider, BMU-Studie „Ökologische Auswirkungen von 380-kV-Erdleitungen und HGÜ-
Erdleitungen“, Bd. 4, S. 24, abrufbar unter: http://www.efzn.de/index.php?id=238&no_cache=1&tx_wiwiprojekte_ 
pi4[showUid]=80, wo freilich noch auf den seinerzeit geltenden § 17 Abs. 2a S. 7 EnWG hingewiesen wird. 
182 Siehe oben Rn 84. 
183 Näher dazu und zu den Hintergründen Wiederholt/Bode/Reuter, NVwZ 2012, 1207 ff. 
184 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) i.d.F. der Bekanntmachung vom 1.7.2004 (BGBl. I S. 718). 
185 Vgl. zu diesen die Übersicht bei Maurer, § 5 Rn 17 ff.  
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bedeutsamen Höchst- und Hochspannungsfreileitungen, einer vorherigen Planfeststellung be-
dürfen und das Planfeststellungsverfahren allgemein in den §§ 72 ff. VwVfG bzw. in den paral-
lelen Regelungen der Verwaltungsverfahrensgesetze der Länder geregelt ist. Diese Regelungen 
kommen freilich nur zur Anwendung, wenn und soweit die einschlägigen spezialgesetzlichen 
Vorschriften keine abweichende Regelung enthalten.186  

 
 

b) Raumordnungs- und Baurecht 
Angesichts der Tatsache, dass die zuvor bereits erwähnten Instrumente und Vorgaben des 
Raumordnungsrechts187 bei der Netzplanung von EnLAG-Vorhaben und Vorhaben nach §§ 43 ff. 
EnWG nach wie vor eine große Rolle spielen,188 ist an dieser Stelle auch auf das Raumord-
nungsgesetz (ROG)189 und auf die Raumordnungsverordnung (RoV)190 hinzuweisen, die wie-
derum durch die Landesplanungsgesetze und weitere landesrechtliche Regelungen zur 
Raumordnungsplanung ergänzt und teilweise auch modifiziert werden.191 

Vorgaben für die Planung und den Ausbau von Energieleitungen können sich auch aus der 
kommunalen Bauleitplanung und dem (sonstigen) Bauplanungsrecht ergeben. Geregelt sind 
diese Materien vor allem im Baugesetzbuch (BauGB)192 und in der Baunutzungsverordnung 
(BauNVO).193 Weitere Anforderungen sowie Regelungen zu den Zuständigkeiten und zum Ver-
fahren, insbesondere zum Baugenehmigungsverfahren, finden sich in den Bauordnungen der 
Länder.194 

 
 

c) Umweltrecht 
Es wurde bereits im Zusammenhang mit dem EU-Recht darauf hingewiesen, dass sich aus dem 
Umweltrecht weitreichende Anforderungen ergeben, die bei der Netzplanung und auch beim 
konkreten Netzausbau zu beachten sind.195 Die wichtigsten bundesrechtlichen Regelungen fin-
den sich im Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)196 und im Gesetz über die Umweltver-
träglichkeitsprüfung (UVPG),197 in denen auch die zuvor genannten Umweltrichtlinien der EU 
in nationales Recht umgesetzt wurden. Weitere Anforderungen können sich aus dem Bundes-
Immissionsschutzgesetz (BImSchG)198 und dem Wasserhaushaltsgesetz (WHG)199 ergeben. 

 
_____ 
186 Näher dazu Kap. 5 Rn 1 ff.; ferner instruktiv zur Ermittlung des anzuwenden Verfahrensrechts Steinberg/ 
Wickel/Müller, § 1 Rn 175 ff. 
187 Siehe oben Rn 70 ff. 
188 Näher dazu Kap. 2 Rn 29 ff. sowie ausführlich Kap. 7 Rn 4 ff. 
189 Vom 22.12.2008 (BGBl. I S. 2986). 
190 Vom 13.12.1990 (BGBl. I S. 2766). 
191 Vgl. dazu die ausführliche Darstellung bei Koch/Hendler, § 5 Rn 1 ff. 
192 I.d.F. der Bekanntmachung vom 23.9.2004 (BGBl. I S. 2414). Näher dazu unten Kap. 7 Rn 144 ff. 
193 Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke i.d.F. der Bekanntmachung vom 23.1.1990 (BGBl. I 
S. 132). 
194 Näher zum Ganzen unten Kap. 2 Rn 75 und Kap. 7 Rn 148. 
195 Siehe oben Rn 55. 
196 Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz – BNatSchG), verkündet als Art. 1 
des Gesetzes zur Neuregelung des Rechts des Naturschutzes und der Landschaftspflege vom 29.7.2009 (BGBl. I 
S. 2542). Näher dazu unten Kap. 10 Rn 71 ff.  
197 I.d.F. der Bekanntmachung vom 24.2.2010 (BGBl. I S. 94). Näher dazu unten Kap. 8 Rn 34 ff. 
198 Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütte-
rungen und ähnliche Vorgänge i.d.F. der Bekanntmachung vom 26.9.2002 (BGBl. I S. 3830). Näher dazu unten 
Kap. 10 Rn 221 ff. 
199 I.d.F. der Bekanntmachung vom 31.7.2009 (BGBl. I S. 2585). Näher dazu unten Kap. 10 Rn 250 ff. 
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Diese Bundesgesetze werden wiederum durch entsprechende Landesgesetze konkretisiert 
und ergänzt. Teilweise enthalten diese Landesgesetze aber auch auf der Grundlage des Art. 72 
Abs. 3 GG erlassene abweichende Regelungen. Von besonderer Bedeutung für Netzplanung und 
Netzausbau sind auf der untergesetzlichen Ebene zum einen die Verordnung über elektro-
magnetische Felder (26. BImSchV)200 und zum anderen mit Blick auf die Entladungs- bzw. 
„Koronageräusche“ der Höchstspannungsfreileitungen die Technische Anleitung zum Schutz 
gegen Lärm (TA Lärm).201 

Neben diesen Regelwerken, aus denen sich konkrete Anforderungen an Netzplanung und 
Netzausbau ergeben, sollten das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG)202 und das Atomgesetz 
(AtG)203 zumindest erwähnt werden, weil sie wesentliche rechtliche Bausteine der eingangs 
erwähnten Energiewende sind und damit den Netzausbau zumindest mittelbar erheblich be-
einflussen. 

Das EEG verfolgt auf der einen Seite gem. § 1 Abs. 2 das Ziel, den Anteil erneuerbarer Ener-
gien an der Stromversorgung spätestens bis zum Jahr 2020 auf mindestens 35% zu erhöhen, die-
sen Anteil Schritt für Schritt spätestens bis zum Jahr 2050 auf 80% zu steigern und diese Strom-
mengen in das Elektrizitätsversorgungssystem zu integrieren. Kernelemente des Gesetzes sind 
die gesetzlich garantierten Mindestvergütungen für den so erzeugten Strom (Einspeisetarife) 
sowie Pflichten der Netzbetreiber, Strom aus erneuerbaren Energien anzuschließen, abzuneh-
men und zu verteilen. 

Das AtG sieht auf der anderen Seite seit dem 13. Änderungsgesetz204 eine Beendigung des 
Leistungsbetriebs der letzten Kernkraftwerke bis zum 31.12.2022 und damit einen erheblich be-
schleunigten Ausstieg aus der Nutzung der Kernenergie vor.205 Dies führt wiederum im Ergebnis 
dazu, dass das bei der Stromversorgung ohnehin bestehende Nord-Süd-Gefälle zwischen Ange-
bot und Nachfrage weiter verstärkt wird. Damit ist das insoweit geänderte Atomgesetz ebenfalls 
ein „Treiber des Netzausbaus“.206 

 
 

d) Sonstiges 
Sonstige Erfordernisse, die unmittelbar bei der Netzplanung und auch beim konkreten Netzaus-
bau zu beachten sind, können sich – last but not least – aus den straßen-, forst- und denkmal-
schutzrechtlichen Bestimmungen des Bundes und der Länder ergeben.207 

 
 
 
 
 
neue rechte Seite! Fn und Rn mit 1! 

 
_____ 
200 26. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über elektromagneti-
sche Felder – 26. BImSchV) vom 16.12.1996 (BGBl. I S. 1966). Näher dazu unten Kap. 10 Rn 230 ff. 
201 6. Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz vom 26.8.1998 (GMBl. S. 503); 
dazu Weidemann/Ruttloff, DVBl. 2012, 1203 ff.; Engelen/Fischer/Hettig u.a., Lärmbekämpfung 2012, S. 166 ff.; näher 
auch unten Kap. 10 Rn 227 ff. 
202 Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien vom 25.10.2008 (BGBl. I S. 2074). 
203 I.d.F. der Bekanntmachung vom 15.7.1985 (BGBl. I S. 1565), zuletzt geändert am 24.2.2012 (BGBl. I S. 212). 
204 Vom 13.7.2011 (BGBl. I S. 1704). 
205 Vgl. dazu aus verschiedenen Blickwinkeln Ewer, NVwZ 2011, 1035 ff.; Kloepfer/Bruch, JZ 2011, 377 ff.; Sell-
ner/Fellenberg, NVwZ 2011, 1025 ff.; Degenhart, DVBl. 2013, 207 ff.; Schwarz, BayVBl. 2013, 65 ff. 
206 Vgl. Steinbach/Steinbach, Einleitung Rn 3. 
207 Näher dazu unten Kap. 10 Rn 275 ff. sowie Horstmann, S. 138 ff., 289 ff. und 301 ff. 
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Kapitel 2 
Stufen und Arten der Netzplanung im Überblick 

Kapitel 2 Stufen und Arten der Netzplanung im Überblick A. Entwicklung der Rechtslage Faßbender/Becker 
A. Entwicklung der Rechtslage 

 
Das BVerfG hat bereits in seinem Urteil vom 20.3.1984 darauf hingewiesen, dass der Bau von 
Energieleitungen als Teil der Daseinsvorsorge „eine Aufgabe von größter Bedeutung“ ist.1 Den-
noch fehlte es lange Zeit an einer dieser Bedeutung angemessenen Regelung zur Planung und 
Genehmigung entsprechender Vorhaben. So gab es bis zum Inkrafttreten des EnLAG, des NABEG 
und der §§ 12a ff. EnWG und damit bis in das Jahr 2009 bzw. 2011 hinein für Energieleitungsvor-
haben – anders als bei der Planung von Bundesfernstraßen und Transeuropäischen Netzen auf 
EU-Ebene2 – keine hoheitliche Bedarfsplanung.3 Stattdessen wurden die hierfür benötigten Tras-
sen durch Raumordnungspläne der Länder gesichert und anschließend wurde auf der Grund- 
lage von § 1 Nr. 14 RoV ein Raumordnungsverfahren nach § 15 ROG durchgeführt.4 

Darüber hinaus fehlte es bis in das Jahr 2001 hinein an einem „echten“ bundesrechtlichen 
Zulassungserfordernis für Energieleitungsvorhaben.5 Dies änderte sich für Hochspannungslei-
tungen erst durch das Gesetz vom 27.7.2001,6 das im Jahre 2001 zu einer durch das EU-Recht an-
gestoßenen7 Änderung des EnWG führte. Danach war ein Planfeststellungsverfahren u.a. für 
Hochspannungsfreileitungen ab 110 kV durchzuführen, allerdings nur, soweit nach dem UVPG8 
eine Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich war.9 Durch eine Reihe nachfolgender Geset-
zesänderungen wurde das Planfeststellungserfordernis für Energieleitungen dann nach und 
nach erweitert. Im Jahre 2006 wurden durch Art. 7 des Infrastrukturplanungsbeschleunigungs-
gesetzes10 die neuen §§ 43–45a EnWG eingefügt. § 43 EnWG schreibt auch in seiner aktuellen 
Fassung vor, in welchen Fällen entsprechende Leitungen der Planfeststellung bedürfen. Hinzu 
kommen für bestimmte Fälle einer Erdverkabelung die Regelungen in § 2 Abs. 3 EnLAG und § 18 
Abs. 1 i.V.m. § 2 Abs. 1 NABEG.11 

 
 

B. Ausgangsbefund und Überblick 
B. Ausgangsbefund und Überblick 

Insgesamt hat sich das Recht eher diffus entwickelt, sodass es bis heute kein einheitliches Netz-
planungsrecht gibt.12 Die rechtlichen Regelungen, die bei der Planung und Genehmigung von 
 
_____ 
1 Vgl. BVerfG, Urt. v. 28.3.1984 – 1 BvL 28/82 – BVerfGE 66, 248, 258, wo das Gericht zugleich klargestellt hat, dass  
aus diesem Grund auch Enteignungen zugunsten privater Energieversorgungsunternehmen verfassungsrechtlich 
zulässig sein können. 
2 Näher dazu unten Kap. 3 Rn 22 ff. 
3 Vgl. hier nur Moench/Ruttloff, NVwZ 2011, 1040, 1041; GDMB/Pielow, S. 9, 11. 
4 Vgl. zum Rechtszustand in „Vor-NABEG-Zeiten“ Erbguth, DVBl. 2012, 326 ff. sowie oben Kap. 1 Rn 70 ff. 
5 Vgl. Ziekow/Durner, Rn 2511 m.w.N. 
6 Gesetz zur Umsetzung der UVP-Änderungsrichtlinie, der IVU-Richtlinie und weiterer EG-Richtlinien vom 27.7. 
2001 (BGBl. I S. 1950). 
7 Siehe dazu Kap. 8 Rn 7.  
8 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung in der Fassung der Bekanntmachung vom 24.2.2010 (BGBl. I 
S. 94), zuletzt geändert durch Art. 6 des Gesetzes vom 8.4.2013 (BGBl. I S. 734). 
9 Näher zu dieser Entwicklung Ziekow/Durner, Rn 2511 ff. 
10 Gesetz zur Beschleunigung von Planungsverfahren für Infrastrukturvorhaben vom 9.12.2006 (BGBl. I S. 2833). 
11 Für die Ausführung als Erdkabel ist insgesamt nur in wenigen Fällen ein Planfeststellungsverfahren vorgese-
hen; siehe unten Rn 53. 
12 Siehe dazu auch oben Kap. 1 Rn 14 ff. 
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Energieleitungen zu beachten sind, zeichnen sich daher aufgrund der teilweise weitverzweigten 
Rechtsquellen, des häufig nur punktuellen Zugriffs des Gesetzgebers und diverser Überlagerun-
gen durch große Unübersichtlichkeit aus. 

So existieren infolge der diversen Gesetzesänderungen und Maßnahmen zur Beschleuni-
gung des Netzausbaus allein für Energieleitungen der Hoch- und Höchstspannungsebene  
je nach Zählweise bis zu sechs verschiedene „Varianten“ des Planungsverfahrens, die sich  
im Hinblick auf den Ablauf und die Verfahrensabschnitte z.T. erheblich unterscheiden.13 Diese  
Unterschiede haben auch Auswirkungen auf die jeweils zu beachtenden materiell-rechtlichen 
Vorgaben. 

So sind für das Übertragungsnetz 
1. die 24 Vorhaben gemäß dem EnLAG,14 
2. länderübergreifende und grenzüberschreitende Leitungen nach § 2 Abs. 1 NABEG sowie 
3. alle sonstigen Leitungen des Übertragungsnetzes 
zu unterscheiden. 

Für die EnLAG-Vorhaben gilt der Bedarfsplan nach § 1 Abs. 1 EnLAG; es ist zudem ein 
Raumordnungsverfahren nach § 15 ROG15 sowie das Planfeststellungsverfahren nach den §§ 43 ff. 
EnWG durchzuführen. Für die Leitungen nach § 2 Abs. 1 NABEG gilt demgegenüber der Bundes-
bedarfsplan nach § 12e EnWG und es ist sowohl die Bundesfachplanung wie auch das Planfest-
stellungsverfahren nach dem NABEG durchzuführen, dagegen kein Raumordnungsverfahren. 
Für alle übrigen Leitungen des Übertragungsnetzes gilt zwar ebenfalls der Bundesbedarfsplan 
nach § 12e EnWG. Es findet jedoch auch § 15 ROG Anwendung und das Planfeststellungsverfah-
ren richtet sich nach den §§ 43 ff. EnWG statt nach den Vorschriften des NABEG. 

Neben den verschiedenen Regelungen für das Übertragungsnetz bestehen besondere Vor-
gaben für die Leitungen des Bahnstromnetzes: Diese können entweder in Fernstromleitungen 
in Zusammenhang mit Leitungen nach dem NABEG oder nach dem AEG16 geplant werden. 

Für alle sonstigen Hochspannungsfreileitungen, d.h. Leitungen der 110 kV-Ebene, exis-
tiert kein Bedarfsplan; es ist in diesen Fällen ein Raumordnungsverfahren nach § 15 ROG sowie 
ein Planfeststellungsverfahren nach den §§ 43 ff. EnWG durchzuführen. 

Hinzu kommen künftig nach dem Inkrafttreten der VO (EU) Nr. 347/2013 zu Leitlinien für 
die transeuropäische Energieinfrastruktur17 besondere verfahrensrechtliche Vorgaben für die 
sog. Vorhaben von gemeinsamem Interesse. Zu diesen Vorhaben können gem. Anhang II Nr. 1 
lit. a) der Verordnung im Strombereich auch Hochspannungsfreileitungen gehören, sofern sie 
für eine Spannung von mindestens 220 kV ausgelegt wurden, sowie Erd- und Seekabel, sofern 
sie für eine Spannung von mindestens 150 kV ausgelegt wurden. Da die Vorhaben von gemein-
samem Interesse aber erst noch nach Maßgabe der Verordnung festgelegt werden müssen und 
angesichts des Umstands, dass die genauen Inhalte der Verordnung in diesem Handbuch an  
 

 
_____ 
13 Vgl. Schmitz/Jornitz, NVwZ 2012, 332, 333 ff. Darüber hinaus kann auch das neue Modell nach NABEG und EnWG 
2011 in sechs Stufen unterteilt werden; vgl. Durner, NuR 2012, 369, 370 ff. 
14 Gesetz zum Ausbau von Energieleitungen (Energieleitungsausbaugesetz – EnLAG) vom 21.8.2009 (BGBl. I 
S. 2870), geändert durch Art. 5 des Gesetzes vom 7.3.2011 (BGBl. I S. 338). 
15 Raumordnungsgesetz vom 22.12.2008 (BGBl. I S. 2986), zuletzt geändert durch Art. 9 des Gesetzes vom 31.7.2009 
(BGBl. I S. 2585). 
16 Allgemeines Eisenbahngesetz vom 27.12.1993 (BGBl. I S. 2378, 2396), zuletzt geändert durch Art. 5 Abs. 4 des 
Gesetzes vom 26.6.2013 (BGBl. I S. 1738). 
17 VO (EU) Nr. 347/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17.4.2013 zu Leitlinien für die transeuro-
päische Energieinfrastruktur und zur Aufhebung der Entscheidung Nr. 1364/2006/EG und zur Änderung der VO 
(EG) Nr. 713/2009, (EG) Nr. 714/2009 und (EG) Nr. 715/2009, ABl. EU Nr. L 115 S. 39. Die Verordnung ist gem. Art. 24 
am 20. Tag nach ihrer Veröffentlichung in Kraft getreten und gilt mit Ausnahme der Art. 14 und 15 ab dem 1.6.2013. 
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anderer Stelle mehrfach aus verschiedenen Blickrichtungen beleuchtet werden,18 sollen die 
diesbezüglichen Vorgaben der Verordnung an dieser Stelle aus Gründen der Übersichtlichkeit 
außen vor bleiben. 

 
 

C. Verfahrensrechtliche Unterscheidungen 
C. Verfahrensrechtliche Unterscheidungen 

Vor diesem Hintergrund werden im Folgenden einige verfahrensrechtliche Unterscheidungen 
vorgenommen und Kriterien benannt, die darüber entscheiden, welche Energieleitungen im 
Einzelfall welche Planungs- und Genehmigungsverfahren durchlaufen müssen. 

Zunächst erscheint es trotz der nicht seltenen Überlagerungen und Modifizierungen nach 
wie vor sinnvoll, zwischen den verschiedenen Verfahrensarten zu differenzieren, die durch-
laufen werden müssen.19 Auf der ersten Ebene stand in der Vergangenheit bei vielen Netz-
baumaßnahmen die übergeordnete Raumplanung, die in Raumordnungsplänen dargestellt 
und später in bestimmten Fällen im Rahmen eines Raumordnungsverfahrens vorhabenbezogen 
konkretisiert wurde. Beim Ausbau des Übertragungsnetzes wird dieser übergeordneten Planung 
neuerdings eine Bedarfsplanung vorgeschaltet, an die sich wiederum bei bestimmten Leitun-
gen eine Bundesfachplanung anschließt, die ihrerseits zu Modifizierungen bei der überörtli-
chen Gesamtplanung führt. Daran schließt sich bei der Genehmigung der meisten großräumigen 
Infrastrukturprojekte und so auch bei einer Reihe von Energieleitungen auf einer weiteren Stufe 
ein Planfeststellungsverfahren an. 

Welche Energieleitungen im Einzelfall welche Planungs- und Genehmigungsverfahren 
durchlaufen müssen, hängt bei den Leitungen des Elektrizitätsversorgungsnetzes zumeist von 
der jeweiligen Netzspannung ab. Demgegenüber kommt es bei den Leitungen des Gasversor-
gungsnetzes in erster Linie auf den Durchmesser der Leitung an. 

Sodann ist in räumlicher Hinsicht entscheidend, ob es um eine Energieversorgungsleitung 
an Land oder um eine Leitung geht, die „offshore“ in der deutschen AWZ oder im Bereich 
des deutschen Festlandsockels verlegt werden soll. Denn während sich die Planung und Ge-
nehmigung von Energieleitungen, die an Land oder auch an und vor den Küsten in der 12-
Seemeilen-Zone verlegt werden sollen, nach den zuvor erwähnten Regelungen richten, gelten 
für die Planung, die Errichtung und den Betrieb von Anlagen in der AWZ und im Bereich des 
deutschen Festlandsockels besondere Vorschriften. Sie werden daher separat behandelt.20 

Besondere Regelungen sind ferner, wie bereits angedeutet wurde, bei der Planung und 
Genehmigung von Leitungen des Bahnstromnetzes zu beachten. Eine differenzierende Be-
trachtung erscheint überdies bei der Verlegung von Gasversorgungsnetzen i.S.d. § 3 Nr. 20 
EnWG und Erdkabeln angezeigt. 

Schließlich sollte nicht unerwähnt bleiben, dass auch nach den jüngsten Änderungen des ein-
schlägigen Fachrechts Energieleitungsvorhaben verbleiben, für die weder das Energierecht 
noch das Raumordnungsrecht ein Planungs- oder Genehmigungserfordernis vorschrei-
ben.21 Auch § 4 Abs. 1 EnWG, wonach die Aufnahme des Betriebs eines Energieversorgungsnetzes 
einer Genehmigung bedarf, stellt kein solches „netzbezogenes“ Genehmigungserfordernis für die 
Planung und den Bau von Energieleitungen dar. Dies ergibt sich bereits aus dem Umstand, dass 
Tätigkeiten, die lediglich die Aufnahme des Netzbetriebs ermöglichen sollen, wie etwa die Planung 
oder Errichtung von Anlagen, die Genehmigungspflicht nach § 4 Abs. 1 EnWG anerkanntermaßen 
 
_____ 
18 Siehe Kap. 3 Rn 41 ff. und passim, Kap. 6 Rn 58, 99 und 145 ff., Kap. 8 Rn 12 f. sowie Kap. 10 Rn 60 ff. und 124. 
19 Vgl. auch Kap. 5 Rn 71 ff. 
20 Siehe unten Rn 58 ff. 
21 Siehe unten Rn 72 ff. 
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noch nicht auslösen.22 Darüber hinaus verdeutlicht die Regelung der entsprechenden Versagungs-
gründe in § 4 Abs. 2 EnWG, dass in diesem Zusammenhang einzig personen- bzw. unternehmens-
bezogene Gründe zu prüfen sind, die einer Zulassung des Netzbetriebs entgegen stehen könnten,23  
nicht aber leitungsbezogene Gründe wie etwa solche des Planungs- oder Umweltrechts. 

 
 

D. Allgemeine Stufen und Arten der Netzplanung 
D. Allgemeine Stufen und Arten der Netzplanung 

I. Bedarfsplanung 
 
Wie bereits erwähnt, gab es bis vor wenigen Jahren für Energieleitungsvorhaben – anders als bei 
der Bundesfernstraßenplanung und der Planung Transeuropäischer Netze auf EU-Ebene – keine 
hoheitliche Bedarfsplanung. Die Bedarfsbeurteilung oblag vielmehr zunächst einmal dem jewei-
ligen Unternehmen der Energiewirtschaft.24 Daher erfolgte eine „externe“ Bedarfsprüfung, wenn 
überhaupt, erst im Planfeststellungsverfahren bei der nach fachplanungsrechtlichen Grundsät-
zen durchzuführenden Überprüfung der Planrechtfertigung.25 

 
 

1. Das EnLAG als „erster Schritt“ 
Einen „ersten Schritt“ in Richtung einer (vorgeschalteten) hoheitlichen Bedarfsplanung26 unter-
nahm das EnLAG vom 21.8.2009, indem es eine gesetzliche Bedarfsfeststellung normierte.27 
Denn der dem Gesetz als Anlage beigefügte „Bedarfsplan“ enthält 24 Vorhaben im Bereich der 
Höchstspannungsnetze mit einer Nennspannung ab 380 kV, die durch ihre Anfangs- und End-
punkte (also ohne konkrete Linienbestimmung) bezeichnet werden. Dabei bestimmt § 1 Abs. 2 
EnLAG, dass für die in den Bedarfsplan aufgenommenen Vorhaben die energiewirtschaftliche 
Notwendigkeit sowie der vordringliche Bedarf feststehen und dass diese Feststellungen für die 
Planfeststellung und die Plangenehmigung verbindlich sind. Das EnLAG selbst enthält jedoch 
keine Verpflichtung der Netzbetreiber zum Netzausbau, sondern erleichtert und beschleunigt 
lediglich die Durchführung. 

 
 

2. Die Bedarfsplanung für die Übertragungsnetze 
Durch die EnWG-Novelle 201128 ist erstmalig eine übergeordnete, bundesweite Bedarfspla-
nung im EnWG geschaffen worden, die wesentlich umfassender ist als die bisher bereits in § 2 
Abs. 2 EnLAG für bestimmte Höchstspannungsleitungen bestehende gesetzliche Bedarfsrege-
lung.29 Diese neue bundesweite Bedarfsplanung nach den §§ 12a–12g EnWG gilt für den künfti-

 
_____ 
22 Vgl. hier nur Schneider/Theobald/Franke, § 3 Rn 7; Britz/Hellermann/Hermes/Hermes, § 4 Rn 10. 
23 Danner/Theobald/Theobald, § 4 EnWG Rn 15. 
24 GDMB/Pielow, S. 9, 11. 
25 Siehe dazu ausführlich unten Kap. 10 Rn 26 ff. 
26 So GDMB/Pielow, S. 9, 11; ähnlich Moench/Ruttloff, NVwZ 2011, 1040, 1041. 
27 Näher dazu unten Kap. 10 Rn 14 ff. Vgl. aus dem sonstigen Schrifttum etwa Scherer, NVwZ 2010, 1321, 1324; 
siehe auch Britz/Hellermann/Hermes/Bourwieg, § 11 Rn 37; Lecheler, RdE 2010, 41; Hermanns/Austermann, NdsVBl. 
2010, 175, 176 ff. 
28 Gesetz zur Neuregelung energiewirtschaftsrechtlicher Vorschriften v. 26.7.2011 (BGBl. I S. 1554), das am 4.8.2011 
im Bundesgesetzblatt verkündet wurde und seit dem 5.8.2011 in Kraft ist; siehe zum Gesetzgebungsverfahren Grigo-
leit/Weisensee, UPR 2011, 401; Kment, RdE 2011, 341, 342; Scholtka/Helmes, NJW 2011, 3185, 3185 f.; Durner, DVBl. 
2011, 853. 
29 Vgl. Moench/Ruttloff, NVwZ 2011, 1040, 1041; Sellner/Fellenberg, NVwZ 2011, 1025, 1031. 
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